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Tagesordnung

 Tagesordnungspunkt 1

Beschlussfassung über die Nachwahl eines Aufsichtsratsmitglieds

Herr Christoph Kroschke, Ahrensburg, Deutschland, ist mit Wirkung zum  
11. Mai 2015 aus dem Aufsichtsrat der Gesellschaft ausgeschieden. Es soll daher die 
Nachwahl eines Aufsichtsratsmitglieds erfolgen. 

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 95 Satz 2, 96 Absatz 1,  
101 Absatz 1 AktG in Verbindung mit § 6 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft aus 
sechs Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Die 
Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. 

Die Wahl von Herrn Christoph Kroschke zum Aufsichtsratsmitglied durch die 
Hauptversammlung am 29. Januar 2013 erfolgte gemäß § 6 Abs. 2 der Satzung 
der Gesellschaft für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über 
die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 beschließt. Gemäß § 6  
Abs. 3 der Satzung erfolgt die Wahl eines Nachfolgers für den Rest der Amtszeit des 
ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds, soweit die Hauptversammlung nichts an-
deres bestimmt. 

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

Frau Nicola Sievers, wohnhaft in Hamburg, Geschäftsführerin der ICC Inner 
Circle Consultants – Sievers GmbH, Hamburg, mit Wirkung ab Beendigung der 
Hauptversammlung am 12. Oktober 2015 für die restliche Amtszeit des aus-
geschiedenen Mitglieds Herrn Christoph Kroschke, somit bis zum Ablauf der 
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 be-
schließt, als Mitglied in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen.

Angaben gemäß § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG:

Frau Sievers ist nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten, 
und sie ist nicht Mitglied in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien 
von Wirtschaftsunternehmen.

Angaben gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 5 bis 7 des Deutschen Corporate Governance  
Kodex:

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen zwischen der vorgeschlagenen 
Kandidatin und der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft, ihren 
Organen oder einem wesentlich an ihr beteiligten Aktionär keine maßgebenden 
persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen im Sinne von Ziffer 5.4.1 Absätze  
5 bis 7 des Deutschen Corporate Governance Kodex.

Weitere Informationen zu der vorgeschlagenen Kandidatin sind über die Internet-
seite http://www.wcm.de/de/aoHV2015.html zugänglich und werden auch in der 
Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausliegen.

Tagesordnungspunkt 2

Beschlussfassung über die Aufhebung des von der Hauptversammlung am 
10. Juni 2015 unter Tagesordnungspunkt 7 gefassten Beschlusses betreffend 
die Zustimmung zu Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen mit der 
River Düsseldorf Immobilien GmbH und der River Frankfurt Immobilien GmbH

Die Hauptversammlung vom 10. Juni 2015 hat unter Tagesordnungspunkt 7 fol-
genden Beschluss gefasst:

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft
Frankfurt am Main

WKN A1X 3X3 
ISIN DE 000 A1X 3X3 3

Einladung
 

zur außerordentlichen Hauptversammlung 2015
 

der WCM Beteiligungs- und 
Grundbesitz-Aktiengesellschaft, 

Frankfurt am Main

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit 
zu der am Montag, den 12. Oktober 2015, um 10:00 Uhr (MESZ), 
im Hotel Hafen Hamburg, Seewartenstraße 9, 20459 Hamburg 

stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
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	 – nachfolgend „Organträgerin“ genannt –

	 und

	 (2) 	 River Düsseldorf GmbH (zukünftig: River Düsseldorf Immobilien GmbH), 
Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main, eingetragen im Han-
delsregister des Amtsgerichts Frankfurt unter HRB 100881

	 – nachfolgend „Organgesellschaft“ genannt –

Die Parteien zu (1) bis (2) nachfolgend auch gemeinsam als „Parteien“ und ein- 
zeln als  „Partei“ bezeichnet.

VORBEMERKUNG

	 (A) 	Die Organträgerin hat am 16. März 2015 23.725 Geschäftsanteile im Nenn-
betrag zu je EUR 1 an der mit einem Stammkapital von EUR 25.000,00 ausge-
statteten Organgesellschaft erwerben; die verbleibenden 1.275 Geschäfts-
anteile werden durch außenstehende Gesellschafter gehalten.

	 (B) 	 Die Organträgerin und die Organgesellschaft beabsichtigen, ein steuer-
liches Organschaftsverhältnis gemäß §§ 14, 17 KStG rückwirkend ab Beginn 
des am 1.4.2015 beginnenden Geschäftsjahres der Organgesellschaft zu 
begründen und zu diesem Zweck den nachfolgenden Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsvertrag entsprechend §§ 291 ff. Aktiengesetz („AktG“) 
abzuschließen.

§ 1
Leitung

	 (1) 	 Die Organgesellschaft unterstellt die Leitung ihrer Gesellschaft der Organ-
trägerin. Die Organträgerin ist demgemäß berechtigt, der Geschäftsfüh-
rung der Organgesellschaft hinsichtlich der Leitung der Gesellschaft sowohl 
allgemeine als auch auf den Einzelfall bezogene Weisungen zu erteilen. 
Die Organgesellschaft verpflichtet sich, soweit rechtlich zulässig, den Wei-
sungen der Organträgerin zu folgen. Unbeschadet des Weisungsrechtes 
verbleibt die Geschäftsführung und die Vertretung der Organgesellschaft 
weiterhin bei der Geschäftsführung der Organgesellschaft.

	 (2) 	 Die Organträgerin wird ihr Weisungsrecht nur durch ihre vertretungsbe-
rechtigten Organe ausüben. Weisungen bedürfen der Textform oder sind, 
falls sie mündlich erteilt werden, unverzüglich in Textform zu bestätigen.

§ 2
Gewinnabführung

	 (1) 	 Die Organgesellschaft verpflichtet sich, ihren gesamten nach Maßgabe der 
handelsrechtlichen Vorschriften ermittelten Gewinn an die Organträgerin 
abzuführen. Für den Umfang der Gewinnabführung gelten, neben und vor-
rangig zu § 2 Abs. (2) dieses Vertrages, alle Vorschriften des § 301 AktG in 
seiner jeweils geltenden Fassung entsprechend.

	 (2) 	 Die Organgesellschaft kann nur mit Zustimmung der Organträgerin Beträ-
ge aus dem Jahresüberschuss und nur insoweit in andere Gewinnrücklagen 
einstellen, als dies handelsrechtlich zulässig und bei vernünftiger kaufmän-
nischer Beurteilung wirtschaftlich begründet ist. Während der Dauer dieses 
Vertrages gebildete andere Gewinnrücklagen nach § 272 Abs. 3 HGB sind 
auf Verlangen der Organträgerin aufzulösen und zum Ausgleich eines Jah-
resfehlbetrages – soweit § 302 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung dem 
nicht entgegensteht – oder Verlustvortrages zu verwenden oder als Gewinn 
abzuführen. Die Abführung von Erträgen aus der Auflösung von Kapital- 

„a)	 Dem Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen 
der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft und der River 
Frankfurt Immobilien GmbH wird zugestimmt.

b)	 Dem Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen 
der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft und der River Düs-
seldorf Immobilien GmbH wird zugestimmt.“

Gegen diesen Beschluss haben mehrere Aktionäre Anfechtungs- und Nichtigkeits-
klage erhoben, die beim Landgericht Frankfurt am Main unter dem führenden 
Aktenzeichen 3-05 O 128/15 anhängig ist. Die Unternehmensverträge sind noch 
nicht in das Handelsregister der Gesellschaft eingetragen und damit noch nicht 
wirksam geworden. Um zeitnah Rechtssicherheit in Hinblick auf die in Frage stehen-
den  Beschlussgegenstände zu erlangen, soll der Beschluss über die Zustimmung 
der Hauptversammlung zu den Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen 
aufgehoben und dazu unter den Tagesordnungspunkten 3 und 4 neu beschlossen 
werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen:

Der von der Hauptversammlung am 10. Juni 2015 gefasste Beschluss zu Tages-
ordnungspunkt 7 (Zustimmung zu Beherrschungs- und Gewinnabführungs-
verträgen mit der River Düsseldorf Immobilien GmbH und der River Frankfurt 
Immobilien GmbH) wird aufgehoben.

Tagesordnungspunkt 3

Beschlussfassung über die Zustimmung zum Beherrschungs- und Gewinnab-
führungsvertrag mit der River Düsseldorf Immobilien GmbH

Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft und ihre Tochtergesell-
schaft die River Düsseldorf Immobilien GmbH, an der die WCM Beteiligungs- und 
Grundbesitz-Aktiengesellschaft 94,9 % der Geschäftsanteile hält, haben am 16. März 
2015 einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag sowie am 29. Mai 2015 
eine Nachtragsvereinbarung dazu abgeschlossen.

Den außenstehenden Gesellschaftern der River Düsseldorf Immobilien GmbH wird 
ein jährlich fester Ausgleich von EUR 3,60 je Geschäftsanteil im Nennbetrag von EUR 
1,00 gewährt. Die Gesellschafterversammlung River Düsseldorf Immobilien GmbH 
hat bereits am 16. März 2015 dem Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnab-
führungsvertrags und am 17. August 2015 dem Beherrschungs- und Gewinnabfüh-
rungsvertrag in der Fassung der Nachtragsvereinbarung zugestimmt.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen:

Dem Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags vom 16. 
März 2015 zwischen der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesell-
schaft und der River Düsseldorf Immobilien GmbH in der Fassung der Nach-
tragsvereinbarung vom 29. Mai 2015 wird zugestimmt.

Der bereits abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag weist 
im Wesentlichen folgenden Inhalt auf:

„Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag

	 zwischen

	 (1) 	 WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft, Friedrich-Ebert- 
Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des 
Amtsgerichts Frankfurt unter HRB 55695
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bei Eintragung dieses Vertrages in das Handelsregister der Organgesell-
schaft laufende Geschäftsjahr. Die Parteien gehen übereinstimmend davon 
aus, dass die Eintragung im Laufe des am 1.4.2015 beginnenden Geschäfts-
jahres der Organgesellschaft erfolgt und der Vertrag somit – mit Ausnahme 
des § 1 – rückwirkend für das gesamte am 1.4.2015 beginnenden Geschäfts-
jahr der Organgesellschaft gilt.

	 (3) 	 Dieser Vertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von beiden 
Vertragsparteien ordentlich unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
drei Monaten zum Ende eines jeden Geschäftsjahres der Organgesellschaft 
gekündigt werden, im Hinblick auf § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 KStG frühe-
stens jedoch mit Wirkung zum Ablauf eines Zeitraum von mindestens fünf 
Zeitjahren (60 Monate) seit Beginn des Geschäftsjahres der Organgesell-
schaft, in dem der Vertrag erstmals wirksam geworden ist. Sofern diese fünf 
Zeitjahre während eines laufenden Geschäftsjahres der Organgesellschaft 
enden, kann der Vertrag frühestens zum Ende dieses Geschäftsjahres ge-
kündigt werden.

	 (4) 	 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung des Vertrages aus wichtigem 
Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist bleibt unberührt. Ein wich-
tiger Grund ist bei Vorliegen von Umständen gegeben, die die Vorausset-
zungen eines wichtigen Grundes i.S.d. § 297 Abs. 1 AktG oder i.S.d. § 14 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 3 Satz 2 KStG erfüllen, sowie wenn die Organträgerin nicht mehr 
mittelbar oder unmittelbar Geschäftsanteile der Organgesellschaft hält, die 
die Mehrheit der Stimmechte in der Organgesellschaft vermitteln.

	 (5) 	 Jede Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

	 (6) 	 Bei Vertragsende wird die Organträgerin den Gläubigern der Organgesell-
schaft entsprechend § 303 AktG Sicherheit leisten.

§ 8
Schlussbestimmungen

	 (1) 	 Mündliche oder schriftliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Ände-
rungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
der Schriftform, soweit nicht kraft Gesetzes eine strengere Form vorge-
schrieben ist. Dies gilt auch für eine Änderung dieser Schriftformklausel. Im 
Übrigen gilt § 295 AktG entsprechend.

	 (2) 	 Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder 
teilweise nichtig oder unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so 
wird die Gültigkeit und Durchführbarkeit dieses Vertrags im Übrigen nicht 
berührt. In einem solchen Fall sind die Parteien verpflichtet, den Vertrag so 
zu ändern, dass der mit der ursprünglichen Vertragsfassung beabsichtigte 
wirtschaftliche Zweck erreicht wird. Entsprechendes gilt im Fall einer Ver-
tragslücke oder einer ggf. für die steuerliche Wirksamkeit erforderlich wer-
denden Änderung. In allen Fällen sind die einschlägigen Bestimmungen des 
Körperschaftsteuergesetztes zur Organschaft zu beachten.

	 (3) 	 Bei der Auslegung einzelner Bestimmungen dieses Vertrages sind die Vor-
gaben der §§ 14 und 17 KStG in ihrer jeweils geltenden Fassung bzw. ge-
gebenenfalls die entsprechenden Nachfolgeregelungen zu beachten. Die 
Regelung in § 3 geht bei der Auslegung allen anderen Regelungen vor.“

und vorvertraglichen Gewinnrücklagen unter diesem Vertrag wird ausge-
schlossen.

	 (3) 	 Die Verpflichtung zur Gewinnabführung gilt erstmals für den Gewinn des 
beim Wirksamwerden dieses Vertrages laufenden Geschäftsjahres der Or-
gangesellschaft.

§ 3
Verlustübernahme

Für die Verlustübernahme sind die Vorschriften des § 302 AktG in seiner jeweils 
gültigen Fassung entsprechend anzuwenden.

§ 4
Ausgleich

	 (1) 	 Die Organträgerin garantiert den außenstehenden Gesellschaftern der Or-
gangesellschaft für die Dauer dieses Vertrages als angemessenen Ausgleich 
für jedes volle Geschäftsjahr der Organgesellschaft und für jeden Geschäfts-
anteil der Organgesellschaft im Nennbetrag von EUR 1,00 die Zahlung eines 
Betrages in Höhe von EUR 10,018. Die Ausgleichszahlung ist am ersten 
Bankarbeitstag nach Feststellung des Jahresabschlusses der Organgesell-
schaft für das abgelaufene Geschäftsjahr fällig.

	 (2) 	 Der Ausgleich wird erstmals in vollem Umfang für das Geschäftsjahr der 
Organgesellschaft gewährt, in welchem dieser Vertrag wirksam wird. Sollte 
dieser Vertrag während eines Geschäftsjahres der Organgesellschaft enden 
oder die Organgesellschaft während der Dauer dieses Vertrages ein weniger 
als zwölf Monate dauerndes Rumpfgeschäftsjahr bilden, vermindert sich 
der Ausgleichsanspruch entsprechend zeitanteilig (pro rata temporis).

§ 5
Abfindung

	 (1) 	 Die Organträgerin verpflichtet sich, auf Verlangen der außenstehenden Ge-
sellschafter deren Geschäftsanteile an der Organgesellschaft gegen Abfin-
dung zu erwerben. Die Organträgerin gewährt den außenstehenden Gesell-
schaftern als Abfindung für jeden Geschäftsanteil an der Organgesellschaft 
im Nennbetrag von EUR 1,00 zwei Stückaktien mit einer rechnerischen Be-
teiligung von EUR 1,00 am Grundkapital der Organträgerin. Die Gewährung 
der Aktien der Organträgerin entspricht der gesetzlich vorgeschriebenen 
Abfindung.

	 (2) 	 Die Verpflichtung der Organträgerin zum Erwerb der Geschäftsanteile von 
dem außenstehenden Gesellschafter ist befristet. Die Frist endet drei Mo-
nate nach dem Tag, an dem die Eintragung des Bestehens dieses Vertrages 
im Handelsregister der Organgesellschaft nach § 10 HGB als bekannt ge-
macht gilt. Eine Verlängerung der Frist nach § 305 Abs. 4 Satz 3 AktG wegen 
Einleitung eines Spruchverfahrens zur Bestimmung des Ausgleichs oder der 
Abfindung bleibt unberührt; in diesem Fall endet die Frist zwei Monate nach 
dem Tag, an dem die Entscheidung gegenüber dem zuletzt beschiedenen 
Antrag im Bundesanzeiger bekanntgemacht worden ist.

§ 7
Wirksamwerden, Dauer und Beendigung des Vertrages

	 (1) 	 Der Vertrag wird mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung der Or-
gangesellschaft und der Hauptversammlung der Organträgerin und Eintra-
gung in das Handelsregister der Organgesellschaft wirksam.

	 (2) 	 Dieser Vertrag gilt – mit Ausnahme von § 1 – rückwirkend für das gesamte 
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„Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag

	 zwischen

	 (1) 	 WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft, Friedrich-Ebert-An-
lage 36, 60325 Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des 
Amtsgerichts Frankfurt unter HRB 55695	

	 – nachfolgend „Organträgerin“ genannt –

	 und

	 (2) 	 River Frankfurt GmbH (zukünftig: River Frankfurt Immobilien GmbH), Fried-
rich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsre-
gister des Amtsgerichts Frankfurt unter HRB 100882

	 – nachfolgend „Organgesellschaft“ genannt –

Die Parteien zu (1) bis (2) nachfolgend auch gemeinsam als „Parteien“ und ein- 
zeln als „Partei“ bezeichnet.

VORBEMERKUNG

	 (A) 	Die Organträgerin hat am 16. März 2015 23.725 Geschäftsanteile im Nenn-
betrag zu je EUR 1 an der mit einem Stammkapital von EUR 25.000,00 ausge-
statteten Organgesellschaft erwerben; die verbleibenden 1.275 Geschäfts-
anteile werden durch außenstehende Gesellschafter gehalten.

	 (B) 	 Die Organträgerin und die Organgesellschaft beabsichtigen, ein steu-
erliches Organschaftsverhältnis gemäß §§ 14, 17 KStG rückwirkend ab  
Beginn des am 1.4.2015 beginnenden Geschäftsjahres der Organgesell-
schaft zu begründen und zu diesem Zweck den nachfolgenden Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsvertrag entsprechend §§ 291 ff. Aktien- 
gesetz („AktG“) abzuschließen.

§ 1
Leitung

	 (1) 	 Die Organgesellschaft unterstellt die Leitung ihrer Gesellschaft der Organ-
trägerin. Die Organträgerin ist demgemäß berechtigt, der Geschäftsfüh-
rung der Organgesellschaft hinsichtlich der Leitung der Gesellschaft sowohl 
allgemeine als auch auf den Einzelfall bezogene Weisungen zu erteilen. 
Die Organgesellschaft verpflichtet sich, soweit rechtlich zulässig, den Wei-
sungen der Organträgerin zu folgen. Unbeschadet des Weisungsrechtes 
verbleibt die Geschäftsführung und die Vertretung der Organgesellschaft 
weiterhin bei der Geschäftsführung der Organgesellschaft.

 
	 (2) 	 Die Organträgerin wird ihr Weisungsrecht nur durch ihre vertretungsbe-

rechtigten Organe ausüben. Weisungen bedürfen der Textform oder sind, 
falls sie mündlich erteilt werden, unverzüglich in Textform zu bestätigen.

§ 2
Gewinnabführung

	 (1) 	 Die Organgesellschaft verpflichtet sich, ihren gesamten nach Maßgabe der 
handelsrechtlichen Vorschriften ermittelten Gewinn an die Organträgerin 
abzuführen. Für den Umfang der Gewinnabführung gelten, neben und vor-
rangig zu § 2 Abs. (2) dieses Vertrages, alle Vorschriften des § 301 AktG in 
seiner jeweils geltenden Fassung entsprechend.

	 (2) 	 Die Organgesellschaft kann nur mit Zustimmung der Organträgerin Beträ-

Die Nachtragsvereinbarung vom 29. Mai 2015 weist im Wesentlichen den folgenden 
Inhalt auf:

„Nachtrag zum
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag

zwischen
WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft

und
River Düsseldorf Immobilien GmbH

§ 4 Abs. 1 des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags vom 16. März 
2015 wird wie folgt neu gefasst:

Die Organträgerin garantiert den außenstehenden Gesellschaftern der Or-
gangesellschaft für die Dauer dieses Vertrages als angemessenen Ausgleich für 
jedes volle Geschäftsjahr der Organgesellschaft und für jeden Geschäftsanteil 
der Organgesellschaft im Nennbetrag von EUR 1,00 die Zahlung eines Betrages 
in Höhe von EUR 3,60. Die Ausgleichszahlung ist am ersten Bankarbeitstag nach 
Feststellung des Jahresabschlusses der Organgesellschaft für das abgelaufene 
Jahr fällig.

Alle übrigen Bestimmungen des Beherrschungs- und Gewinnabführungsver-
trags bleiben unverändert bestehen.“

* * *

Der Vorstand der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft und die 
Geschäftsführung der River Düsseldorf Immobilien GmbH haben gemäß § 293a 
AktG einen gemeinsamen Bericht über den Beherrschungs- und Gewinnabfüh-
rungsvertrag (nebst Nachtrag) abgegeben. Darüber hinaus sind der Beherrschungs- 
und Gewinnabführungsvertrag sowie die Nachtragsvereinbarung hierzu durch die 
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, als gemeinsamen 
Vertragsprüfer gemäß § 293b AktG geprüft worden, der ebenfalls einen schrift-
lichen Bericht erstattet hat.

Tagesordnungspunkt 4

Beschlussfassung über die Zustimmung zum Beherrschungs- und Gewinnab-
führungsvertrag mit der River Frankfurt Immobilien GmbH

Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft und ihre Tochtergesell-
schaft die River Frankfurt Immobilien GmbH, an denen die WCM Beteiligungs- und 
Grundbesitz- Aktiengesellschaft 94,9 % der Geschäftsanteile hält, haben am 16. 
März 2015 einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen.

Den außenstehenden Gesellschaftern der River Frankfurt Immobilien GmbH wird 
ein jährlich fester Ausgleich von EUR 30,13176 je Geschäftsanteil im Nennbetrag 
von EUR 1,00 gewährt. Die Gesellschafterversammlung der River Frankfurt Immo-
bilien GmbH hat bereits am 16. März 2015 dem Abschluss des Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsvertrags zugestimmt.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen:

Dem Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags vom  
16. März 2015 zwischen der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesell-
schaft und der River Frankfurt Immobilien GmbH wird zugestimmt.

Der bereits abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag weist 
im Wesentlichen folgenden Inhalt auf:
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§ 7
Wirksamwerden, Dauer und Beendigung des Vertrages

	 (1) 	 Der Vertrag wird mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung der  
Organgesellschaft und der Hauptversammlung der Organträgerin und Ein-
tragung in das Handelsregister der Organgesellschaft wirksam.

	 (2) 	 Dieser Vertrag gilt – mit Ausnahme von § 1 – rückwirkend für das gesamte 
bei Eintragung dieses Vertrages in das Handelsregister der Organgesell-
schaft laufende Geschäftsjahr. Die Parteien gehen übereinstimmend davon 
aus, dass die Eintragung im Laufe des am 1.4.2015 beginnenden Geschäfts-
jahres der Organgesellschaft erfolgt und der Vertrag somit – mit Ausnah-
me des § 1 – rückwirkend für das gesamte am 1.4.2015 beginnenden Ge- 
schäftsjahr der Organgesellschaft gilt.

	 (3) 	 Dieser Vertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von beiden 
Vertragsparteien ordentlich unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
drei Monaten zum Ende eines jeden Geschäftsjahres der Organgesellschaft 
gekündigt werden, im Hinblick auf § 14 Abs.  1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 KStG  
frühestens jedoch mit Wirkung zum Ablauf eines Zeitraum von minde-
stens fünf Zeitjahren (60 Monate) seit Beginn des Geschäftsjahres der 
Organgesellschaft, in dem der Vertrag erstmals wirksam geworden ist. So-
fern diese fünf Zeitjahre während eines laufenden Geschäftsjahres der Or-
gangesellschaft enden, kann der Vertrag frühestens zum Ende dieses Geschäfts- 
jahres gekündigt werden.

	 (4) 	 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung des Vertrages aus wichtigem 
Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist bleibt unberührt. Ein wich-
tiger Grund ist bei Vorliegen von Umständen gegeben, die die Vorausset-
zungen eines wichtigen Grundes i.S.d. § 297 Abs. 1 AktG oder i.S.d. § 14  
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 2 KStG erfüllen, sowie wenn die Organträgerin nicht 
mehr mittelbar oder unmittelbar Geschäftsanteile der Organgesellschaft 
hält, die die Mehrheit der Stimmechte in der Organgesellschaft vermitteln.

	 (5) 	 Jede Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
	
	 (6) 	 Bei Vertragsende wird die Organträgerin den Gläubigern der Organgesell-

schaft entsprechend § 303 AktG Sicherheit leisten.

§ 8
Schlussbestimmungen

	 (1) 	 Mündliche oder schriftliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Ände-
rungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
der Schriftform, soweit nicht kraft Gesetzes eine strengere Form vorge-
schrieben ist. Dies gilt auch für eine Änderung dieser Schriftformklausel. Im 
Übrigen gilt § 295 AktG entsprechend.

	 (2) 	 Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder 
teilweise nichtig oder unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so 
wird die Gültigkeit und Durchführbarkeit dieses Vertrags im Übrigen nicht 
berührt. In einem solchen Fall sind die Parteien verpflichtet, den Vertrag so 
zu ändern, dass der mit der ursprünglichen Vertragsfassung beabsichtigte 
wirtschaftliche Zweck erreicht wird. Entsprechendes gilt im Fall einer Ver-
tragslücke oder einer ggf. für die steuerliche Wirksamkeit erforderlich wer-
denden Änderung. In allen Fällen sind die einschlägigen Bestimmungen des 
Körperschaftsteuergesetztes zur Organschaft zu beachten.

	 (3) 	 Bei der Auslegung einzelner Bestimmungen dieses Vertrages sind die Vor-
gaben der §§ 14 und 17 KStG in ihrer jeweils geltenden Fassung bzw. ge-
gebenenfalls die entsprechenden Nachfolgeregelungen zu beachten. Die 
Regelung in § 3 geht bei der Auslegung allen anderen Regelungen vor.“

ge aus dem Jahresüberschuss und nur insoweit in andere Gewinnrücklagen 
einstellen, als dies handelsrechtlich zulässig und bei vernünftiger kaufmän-
nischer Beurteilung wirtschaftlich begründet ist. Während der Dauer dieses 
Vertrages gebildete andere Gewinnrücklagen nach § 272 Abs. 3 HGB sind 
auf Verlangen der Organträgerin aufzulösen und zum Ausgleich eines Jah-
resfehlbetrages – soweit § 302 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung dem 
nicht entgegensteht – oder Verlustvortrages zu verwenden oder als Gewinn 
abzuführen. Die Abführung von Erträgen aus der Auflösung von Kapital- 
und vorvertraglichen Gewinnrücklagen unter diesem Vertrag wird ausge-
schlossen.

	 (3)	 Die Verpflichtung zur Gewinnabführung gilt erstmals für den Gewinn des 
beim Wirksamwerden dieses Vertrages laufenden Geschäftsjahres der Or-
gangesellschaft.

§ 3
Verlustübernahme

Für die Verlustübernahme sind die Vorschriften des § 302 AktG in seiner jeweils 
gültigen Fassung entsprechend anzuwenden.

§ 4
Ausgleich

	 (1) 	 Die Organträgerin garantiert den außenstehenden Gesellschaftern der Or-
gangesellschaft für die Dauer dieses Vertrages als angemessenen Ausgleich 
für jedes volle Geschäftsjahr der Organgesellschaft und für jeden Geschäfts-
anteil der Organgesellschaft im Nennbetrag von EUR 1,00 die Zahlung eines 
Betrages in Höhe von EUR 30,13176. Die Ausgleichszahlung ist am ersten 
Bankarbeitstag nach Feststellung des Jahresabschlusses der Organgesell-
schaft für das abgelaufene Geschäftsjahr fällig.

	 (2) 	 Der Ausgleich wird erstmals in vollem Umfang für das Geschäftsjahr der 
Organgesellschaft gewährt, in welchem dieser Vertrag wirksam wird. Sollte 
dieser Vertrag während eines Geschäftsjahres der Organgesellschaft enden 
oder die Organgesellschaft während der Dauer dieses Vertrages ein weniger 
als zwölf Monate dauerndes Rumpfgeschäftsjahr bilden, vermindert sich 
der Ausgleichsanspruch entsprechend zeitanteilig (pro rata temporis).

§ 5
Abfindung

	 (1) 	 Die Organträgerin verpflichtet sich, auf Verlangen der außenstehenden  
Gesellschafter deren Geschäftsanteile an der Organgesellschaft gegen 
Abfindung zu erwerben. Die Organträgerin gewährt den außenstehenden 
Gesellschaftern als Abfindung für jeden Geschäftsanteil an der Organge-
sellschaft im Nennbetrag von EUR 1,00 zwei Stückaktien mit einer rechne-
rischen Beteiligung von EUR 1,00 am Grundkapital der Organträgerin. Die 
Gewährung der Aktien der Organträgerin entspricht der gesetzlich vorge-
schriebenen Abfindung.

	 (2) 	 Die Verpflichtung der Organträgerin zum Erwerb der Geschäftsanteile 
von dem außenstehenden Gesellschafter ist befristet. Die Frist endet drei  
Monate nach dem Tag, an dem die Eintragung des Bestehens dieses Ver-
trages im Handelsregister der Organgesellschaft nach § 10 HGB als bekannt 
gemacht gilt. Eine Verlängerung der Frist nach § 305 Abs. 4 Satz 3 AktG 
wegen Einleitung eines Spruchverfahrens zur Bestimmung des Ausgleichs 
oder der Abfindung bleibt unberührt; in diesem Fall endet die Frist zwei 
Monate nach dem Tag, an dem die Entscheidung gegenüber dem zuletzt 
beschiedenen Antrag im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden ist.
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§ 1
Leitung

	 (1) 	 Die Organgesellschaft unterstellt die Leitung ihrer Gesellschaft der Organ-
trägerin. Die Organträgerin ist demgemäß berechtigt, der Geschäftsfüh-
rung der Organgesellschaft hinsichtlich der Leitung der Gesellschaft sowohl 
allgemeine als auch auf den Einzelfall bezogene Weisungen zu erteilen. 
Die Organgesellschaft verpflichtet sich, soweit rechtlich zulässig, den Wei-
sungen der Organträgerin zu folgen. Unbeschadet des Weisungsrechtes 
verbleibt die Geschäftsführung und die Vertretung der Organgesellschaft 
weiterhin bei der Geschäftsführung der Organgesellschaft.

	 (2) 	 Die Organträgerin wird ihr Weisungsrecht nur durch ihre vertretungsbe-
rechtigten Organe ausüben. Weisungen bedürfen der Textform oder sind, 
falls sie mündlich erteilt werden, unverzüglich in Textform zu bestätigen.

§ 2
Gewinnabführung

	 (1) 	 Die Organgesellschaft verpflichtet sich, ihren gesamten nach Maßgabe der 
handelsrechtlichen Vorschriften ermittelten Gewinn an die Organträgerin 
abzuführen. Für den Umfang der Gewinnabführung gelten, neben und vor-
rangig zu §  2 Abs.  2 dieses Vertrages, alle Vorschriften des §  301 AktG in 
seiner jeweils geltenden Fassung entsprechend.

	 (2) 	 Die Organgesellschaft kann nur mit Zustimmung der Organträgerin Beträ-
ge aus dem Jahresüberschuss und nur insoweit in andere Gewinnrücklagen 
einstellen, als dies handelsrechtlich zulässig und bei vernünftiger kaufmän-
nischer Beurteilung wirtschaftlich begründet ist. Während der Dauer dieses 
Vertrages gebildete andere Gewinnrücklagen nach § 272 Abs. 3 HGB sind 
auf Verlangen der Organträgerin aufzulösen und zum Ausgleich eines Jah-
resfehlbetrages – soweit § 302 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung dem 
nicht entgegensteht – oder Verlustvortrages zu verwenden oder als Gewinn 
abzuführen. Die Abführung von Erträgen aus der Auflösung von Kapital- 
und vorvertraglichen Gewinnrücklagen unter diesem Vertrag wird ausge-
schossen.

	 (3) 	 Die Verpflichtung zur Gewinnabführung gilt erstmals für den Gewinn des 
beim Wirksamwerden dieses Vertrages laufenden Geschäftsjahres der  
Organgesellschaft.

§ 3
Verlustübernahme

Für die Verlustübernahme sind die Vorschriften des § 302 AktG in seiner jeweils 
gültigen Fassung entsprechend anzuwenden.

§ 4
Wirksamwerden, Dauer und Beendigung des Vertrages

	 (1) 	 Der Vertrag wird mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung der  
Organgesellschaft und der Hauptversammlung der Organträgerin und Ein-
tragung in das Handelsregister der Organgesellschaft wirksam.

	 (2) 	 Dieser Vertrag gilt – mit Ausnahme von § 1 – rückwirkend für das gesamte 
bei Eintragung dieses Vertrages in das Handelsregister der Organgesell-
schaft laufende Geschäftsjahr. Die Parteien gehen übereinstimmend da-
von aus, dass die Eintragung im Laufe des am 1. Januar 2016 beginnenden 
Geschäftsjahres der Organgesellschaft erfolgt und der Vertrag somit –mit 
Ausnahme des § 1 – rückwirkend für das gesamte am 1. Januar 2016 begin-
nenden Geschäftsjahr der Organgesellschaft gilt.

Der Vorstand der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft und die 
Geschäftsführung der River Frankfurt Immobilien GmbH haben gemäß § 293a AktG 
einen gemeinsamen Bericht über den Beherrschungs- und Gewinnabführungsver-
trag abgegeben. Darüber hinaus ist der Beherrschungs- und Gewinnabführungs-
verträge durch die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, 
als gemeinsamen Vertragsprüfer gemäß § 293b AktG geprüft worden, der ebenfalls 
einen schriftlichen Bericht erstattet hat.

Tagesordnungspunkt 5

Beschlussfassung über die Zustimmung zum Beherrschungs- und Gewinnab-
führungsvertrag mit der WCM Beteiligungsgesellschaft mbH

Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft und ihre Tochtergesell-
schaft die WCM Beteiligungsgesellschaft mbH, haben am 17. August 2015 einen 
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Die WCM Beteili- 
gungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft hält sämtliche Anteile an der WCM Be- 
teiligungsgesellschaft mbH. Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag be- 
darf zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung der Hauptversammlung der Gesellschaft.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen:

Dem Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags vom  
17. August 2015 zwischen der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktienge-
sellschaft und der WCM Beteiligungsgesellschaft mbH wird zugestimmt.

Der bereits abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag weist 
im Wesentlichen folgenden Inhalt auf:

 „Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag

	 zwischen

	 (1) 	 WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft, Friedrich-Ebert- 
Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des 
Amtsgerichts Frankfurt unter HRB 55695

– nachfolgend „Organträgerin“ genannt –

	 und

	 (2) 	 WCM Beteiligungsgesellschaft mbH), Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 
Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 
Frankfurt unter HRB 102 468 

– nachfolgend „Organgesellschaft“ genannt –

Die Parteien zu (1) bis (2) nachfolgend auch gemeinsam als „Parteien“ und einzeln 
als „Partei“ bezeichnet.

VORBEMERKUNG

	 (A) Die Organträgerin ist die Alleingesellschafterin der mit einem Stammkapital 
von EUR 25.000,00 ausgestatteten Organgesellschaft.

 
	 (B) Die Organträgerin und die Organgesellschaft beabsichtigen, ein steuer-

liches Organschaftsverhältnis gemäß §§ 14, 17 KStG ab Beginn des am  
1. Januar 2016 beginnenden Geschäftsjahres der Organgesellschaft zu be-
gründen und zu diesem Zweck den nachfolgenden Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsvertrag entsprechend §§ 291 ff. Aktiengesetz („AktG“) 
abzuschließen.
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	 (3) 	 Dieser Vertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von beiden 
Vertragsparteien ordentlich unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
drei Monaten zum Ende eines jeden Geschäftsjahres der Organgesellschaft 
gekündigt werden, im Hinblick auf § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 KStG frühe-
stens jedoch mit Wirkung zum Ablauf eines Zeitraum von mindestens fünf 
Zeitjahren (60 Monate) seit Beginn des Geschäftsjahres der Organgesell-
schaft, in dem der Vertrag erstmals wirksam geworden ist. Sofern diese fünf 
Zeitjahre während eines laufenden Geschäftsjahres der Organgesellschaft 
enden, kann der Vertrag frühestens zum Ende dieses Geschäftsjahres ge-
kündigt werden.

	 (4) 	 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung des Vertrages aus wichtigem 
Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist bleibt unberührt. Ein wich-
tiger Grund ist bei Vorliegen von Umständen gegeben, die die Vorausset-
zungen eines wichtigen Grundes i.S.d. §  297 Abs.  1 AktG oder i.S.d. §  14 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 2 KStG erfüllen, sowie wenn die Organträgerin nicht 
mehr mittelbar oder unmittelbar Geschäftsanteile der Organgesellschaft 
hält, die die Mehrheit der Stimmechte in der Organgesellschaft vermitteln.

	 (5)	  Jede Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

	 (6) 	 Bei Vertragsende wird die Organträgerin den Gläubigern der Organgesell-
schaft entsprechend § 303 AktG Sicherheit leisten.

§ 5
Schlußbestimmungen

	 (1) 	 Mündliche oder schriftliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Ände-
rungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
der Schriftform, soweit nicht kraft Gesetzes eine strengere Form vorge-
schrieben ist. Dies gilt auch für eine Änderung dieser Schriftformklausel. Im 
Übrigen gilt § 295 AktG entsprechend.

	 (2) 	 Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder 
teilweise nichtig oder unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so 
wird die Gültigkeit und Durchführbarkeit dieses Vertrags im Übrigen nicht 
berührt. In einem solchen Fall sind die Parteien verpflichtet, den Vertrag so 
zu ändern, dass der mit der ursprünglichen Vertragsfassung beabsichtigte 
wirtschaftliche Zweck erreicht wird. Entsprechendes gilt im Fall einer Ver-
tragslücke oder einer ggf. für die steuerliche Wirksamkeit erforderlich wer-
denden Änderung. In allen Fällen sind die einschlägigen Bestimmungen des 
Körperschaftsteuergesetztes zur Organschaft zu beachten.

	 (3) 	 Bei der Auslegung einzelner Bestimmungen dieses Vertrages sind die Vor-
gaben der §§ 14 und 17 KStG in ihrer jeweils geltenden Fassung bzw. ge-
gebenenfalls die entsprechenden Nachfolgeregelungen zu beachten. Die 
Regelung in § 3 geht bei der Auslegung allen anderen Regelungen vor.“

* * *

Der Vorstand der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft und die 
Geschäftsführung der WCM Beteiligungsgesellschaft mbH haben mit Datum vom 
17. August 2015 gemäß § 293a AktG einen gemeinsamen Bericht über den Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsvertrag abgegeben. 

Tagesordnungspunkt 6

Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals mit der 
Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und entsprechende Satzungs-
änderung

Um die Flexibilität der Gesellschaft bei ihrer Finanzierung zu erhöhen, soll ein wei-
teres genehmigtes Kapital mit einer fünfjährigen Laufzeit geschaffen werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

1. 	 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundka-
pital der Gesellschaft bis zum 11. Oktober 2020 einmalig oder mehrmalig um 
bis zu EUR 6.200.000,00 durch Ausgabe von bis zu 6.200.000 Stückaktien gegen 
Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015). Der Vor-
stand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 
Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe und der Durchführung 
der Kapitalerhöhungen festzulegen.

	 Den Aktionären steht das gesetzliche Bezugsrecht zu. Die neuen Aktien kön-
nen auch von einem Kreditinstitut oder von mehreren Kreditinstituten mit der 
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten 
(mittelbares Bezugsrecht).

	 Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen:

	 –	 für Spitzenbeträge;

	 –	 bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen bis zu einem Betrag, der 10 % 
des Grundkapitals im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung 
oder, wenn das Grundkapital dann niedriger ist, im Zeitpunkt der Ausübung 
dieser Ermächtigung nicht übersteigt, wenn der Ausgabepreis der neuen 
Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Aus-
stattung nicht wesentlich im Sinne der § 203 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2  
i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet. Auf die vorgenannte 10 %- 
Grenze werden Aktien angerechnet, die aufgrund einer Ermächtigung der 
Hauptversammlung zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1 
Nr. 8 Satz 5 AktG i. V. m. § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG oder aufgrund eines 
anderen genehmigten Kapitals gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 
3 Satz 4 AktG während der Laufzeit dieser Ermächtigung ausgegeben oder  
veräußert werden. Ferner sind auf diese Begrenzung diejenigen Aktien 
anzurechnen, die aufgrund von Options- und/oder Wandelschuldver 
schreibungen ausgegeben werden, sofern die Options- und/oder Wandel-
schuldverschreibungen in entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 
Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung ausgegeben werden; 

	 –	 soweit es zum Verwässerungsschutz erforderlich ist, um Inhabern bzw. 
Gläubigern von Options- oder Wandlungsrechten bzw. entsprechender 
Options-/Wandlungspflichten aus Schuldverschreibungen, die von der 
Gesellschaft und/oder durch im unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheits-
besitz der Gesellschaft stehenden Gesellschaften ausgegeben wurden oder 
werden, ein Bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach 
Ausübung ihres Wandlungs- oder Optionsrechts bzw. nach Erfüllung der 
Options-/Wandlungspflicht zustünde;

	 –	 bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von neuen 
Aktien zum Zweck des unmittelbaren oder mittelbaren Erwerbs von Unter-
nehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder 
von sonstigen Vermögensgegenständen, einschließlich Darlehens- und 
sonstigen Verbindlichkeiten;
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		  d.	 bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von neuen 
Aktien zum Zweck des unmittelbaren oder mittelbaren Erwerbs von Un-
ternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen 
oder von sonstigen Vermögensgegenständen, einschließlich Darle-
hens- und sonstigen Verbindlichkeiten;

		  e.	 soweit dies erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Schuld-
verschreibungen, die von der Gesellschaft und/oder durch im unmit-
telbaren oder mittelbaren Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden 
Gesellschaften ausgegeben wurden oder werden, bei Ausübung eines 
Wandlungs- bzw. Optionsrechts oder bei Erfüllung einer Wandlungs-/
Optionspflicht neue Aktien der Gesellschaft gewähren zu können.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger 
oder teilweiser Durchführung der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapi-
tal oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der 
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital anzupassen.“

Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
zu Tagesordnungspunkt 6 (Beschlussfassung über die Schaffung eines geneh-
migten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und 
entsprechende Satzungsänderung)

Der Vorstand der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft hat von 
der Ermächtigung in § 4 Abs. 5 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2013) teilweise 
Gebrauch gemacht:

Er hat am 8. Dezember 2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben 
Tag beschlossen, die Ermächtigung das Grundkapital der Gesellschaft von  
EUR 14.441.269,00 um bis zu EUR 14.441.269,00 durch Ausgabe von bis zu 14.441.269 
neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag, die jeweils einen 
anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 verbriefen („Neue Aktien I“), gegen 
Bareinlage auf bis zu EUR 28.882.538,00 zu erhöhen. Die Neuen Aktien I sind ab dem 
1. Januar 2014 gewinnanteilsberechtigt. Die Zeichnung der neuen Aktien erfolgte 
durch die Emissionsbank (Baader Bank AG, Weihenstephaner Straße 4, 85716 Un-
terschleißheim) mit der Verpflichtung, sie den Aktionären im Verhältnis 1 Alte Aktie 
zu 1 Neue Aktie I im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zu einem Bezugspreis von 
EUR 1,30 je Neuer Aktie I zum Bezug anzubieten. Die Bezugsfrist für die Aktionäre 
betrug zwei Wochen und lief vom 10. Dezember 2014 bis zum 23. Dezember 2014, 
jeweils einschließlich. Jeder bezugsberechtigte Aktionär konnte über den auf sei-
nen Bestand an alten Aktien nach Maßgabe des Bezugsverhältnisses entfallenden 
Bezug hinaus ein verbindliches Angebot zum Erwerb weiterer Neuer Aktien I zum 
Bezugspreis von EUR 1,30 je Neuer Aktie I abgeben, für die im Übrigen die gleichen 
Bedingungen galten wie für die Ausübung des gesetzlichen Bezugsrechts. Die Ka-
pitalerhöhung konnte voll platziert werden. Die Eintragung der Durchführung der 
Kapitalerhöhung über EUR 14.441.269,00 erfolgte am 29. Dezember 2014. Der Vor-
stand hat außerdem am 8. Dezember 2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 
selben Tag beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft gegen Sacheinlagen un-
ter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre um EUR 4.900.000,00 durch Ausgabe 
von 4.900.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag mit 
einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie („Neue Aktien 
II“) auf bis zu EUR 33.782.538,00 zu erhöhen. Die Sachkapitalerhöhung erfolgt eben-
falls durch die teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals der Gesellschaft. 
Die Neuen Aktien II sind vom 1. Januar 2014 an gewinnberechtigt. Als Sacheinlage 
brachte die Kommanditisten der Seebeck Offshore Industriepark GmbH & Co. KG 
insgesamt 92,9 % ihrer Kommanditanteile an der Kommanditgesellschaft ein, die 
eine Industrieimmobilie in Bremerhaven hält. Die entsprechende Wertrelation zwi-
schen Neuen Aktien II und den einzubringenden Kommanditanteilen wurde durch 
ein Sachverständigengutachten (sog. Fairness Opinion) bestätigt. Die Eintragung 
der Durchführung der Sachkapitalerhöhung in das Handelsregister erfolgte am  
30. Dezember 2014. 

	 –	 soweit dies erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldver-
schreibungen, die von der Gesellschaft und/oder durch im unmittelbaren 
oder mittelbaren Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Gesellschaf-
ten ausgegeben wurden oder werden, bei Ausübung eines Wandlungs- 
bzw. Optionsrechts oder bei Erfüllung einer Wandlungs-/Optionspflicht 
neue Aktien der Gesellschaft gewähren zu können.

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger 
oder teilweiser Durchführung der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital 
oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapi-
talerhöhung aus genehmigtem Kapital anzupassen.

2. 	 § 4 der Satzung wird um einen neuen Abs. 8 wie folgt ergänzt:

	 „(8)	Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grund-
kapital der Gesellschaft bis zum 11. Oktober 2020 einmalig oder mehrmalig 
um bis zu EUR 6.200.000,00 durch Ausgabe von bis zu 6.200.000 Stückaktien 
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015). 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weite-
ren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe und 
der Durchführung der Kapitalerhöhungen festzulegen.

		  Den Aktionären steht das gesetzliche Bezugsrecht zu. Die neuen Aktien 
können auch von einem Kreditinstitut oder von mehreren Kreditinstituten 
mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug 
anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).

		  Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen:

		  a.	 für Spitzenbeträge;

		  b.	 bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen bis zu einem Betrag, der 10 %  
des Grundkapitals im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermäch- 
tigung oder, wenn das Grundkapital dann niedriger ist, im Zeitpunkt der 
Ausübung dieser Ermächtigung nicht übersteigt, wenn der Ausgabe-
preis der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Ak-
tien gleicher Ausstattung nicht wesentlich im Sinne der § 203 Absatz 1  
Satz 1 und Absatz 2 i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet. Auf 
die vorgenannte 10 %-Grenze werden Aktien angerechnet, die auf-
grund einer Ermächtigung der Hauptversammlung zur Verwendung  
eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i. V. m. § 186 Ab-
satz 3 Satz 4 AktG oder aufgrund eines anderen genehmigten Kapitals 
gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung ausgegeben oder veräußert werden. 
Ferner sind auf diese Begrenzung diejenigen Aktien anzurechnen, 
die aufgrund von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen 
ausgegeben werden, sofern die Options- und/oder Wandelschuldver-
schreibungen in entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 
4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung ausgegeben werden; 

		  c.	 soweit es zum Verwässerungsschutz erforderlich ist, um Inhabern bzw. 
Gläubigern von Options- oder Wandlungsrechten bzw. entsprechender 
Options-/Wandlungspflichten aus Schuldverschreibungen, die von der 
Gesellschaft und/oder durch im unmittelbaren oder mittelbaren Mehr-
heitsbesitz der Gesellschaft stehenden Gesellschaften ausgegeben wur-
den oder werden, ein Bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren, wie es 
ihnen nach Ausübung ihres Wandlungs- oder Optionsrechts bzw. nach 
Erfüllung der Options-/Wandlungspflicht zustünde;
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herrschenden Marktbedingungen möglich ist. Die Abweichung vom Börsenpreis 
zum Zeitpunkt der Ausnutzung des genehmigten Kapitals wird voraussichtlich 
nicht über 3 %, keinesfalls mehr als 5 % des dann aktuellen Börsenkurses betragen. 
Die Anzahl der unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
ausgegebenen Aktien darf insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, 
und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Aus-
übung dieser Ermächtigung. Auf diese Zahl sind Aktien anzurechnen, die aufgrund 
Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/oder Optionsrecht bzw. Wandlungs-/
Optionspflicht ausgegeben werden, sofern die Schuldverschreibungen während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung in entsprechender Anwendung des §  186 Abs. 
3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden; ferner sind 
auf diese Zahl Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
aufgrund einer Ermächtigung zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 
Nr. 8 i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG oder aufgrund eines anderen genehmigten Ka-
pitals gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des 
Bezugsrechts während der Laufzeit dieser Ermächtigung ausgegeben oder veräu-
ßert werden. Durch diese Vorgaben wird im Einklang mit der gesetzlichen Regelung 
dem Interesse der Aktionäre am Schutz vor einer Verwässerung ihres Anteilsbesitzes 
Rechnung getragen. Jeder Aktionär hat aufgrund des börsenkursnahen Ausgabe-
betrages der neuen Aktien und aufgrund der volumenmäßigen Begrenzung der 
Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss grundsätzlich die Möglichkeit, die 
zur Aufrechterhaltung seiner Anteilsquote erforderlichen Aktien zu annähernd glei-
chen Bedingungen über die Börse zu erwerben. Diese Ermächtigung verfolgt das 
Ziel, der Gesellschaft die Unternehmensfinanzierung im Wege der Eigenkapitalauf-
nahme zu erleichtern. Die Gesellschaft wird hierdurch in die Lage versetzt, einen 
entstehenden Eigenkapitalbedarf kurzfristig zu decken. Ein solcher Bedarf kann 
beispielsweise aufgrund sich kurzfristig bietender Marktchancen oder auch bei der 
Gewinnung neuer Aktionärsgruppen entstehen. Durch die Ermächtigung können 
diese Möglichkeiten schnell und flexibel realisiert werden; darüber hinaus sind auf-
grund der unkomplizierten Abwicklung höhere Erlöse aus den neu auszugebenden 
Aktien zu erwarten. 

Ferner soll der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht aus-
schließen können, soweit es erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von 
Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/oder Optionsrecht bzw. Wandlungs-/
Optionspflicht ein Bezugsrecht auf neue Aktien zu geben, wenn es die Bedingungen 
der Schuldverschreibungen bestimmen. Solche Schuldverschreibungen haben zur 
erleichterten Platzierung am Kapitalmarkt einen Verwässerungsschutz, der vorsieht, 
dass den Inhabern bei nachfolgenden Aktienemissionen ein Bezugsrecht auf neue 
Aktien eingeräumt werden kann, wie es Aktionären zusteht. Sie werden damit so 
gestellt, als seien sie bereits Aktionäre. Um die Schuldverschreibungen mit einem 
solchen Verwässerungsschutz ausstatten zu können, muss das Bezugsrecht der Ak-
tionäre auf diese Aktien ausgeschlossen werden. Das dient der leichteren Platzie-
rung der Schuldverschreibungen und damit den Interessen der Aktionäre an einer 
optimalen Finanzstruktur der Gesellschaft.

Bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen soll das Bezugsrecht ausgeschlossen 
werden können, insbesondere um die neuen Aktien der Gesellschaft beim unmittel-
baren oder mittelbaren Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Unterneh-
mensbeteiligungen oder sonstigen Vermögensgegenständen anbieten zu können. 
Die Gesellschaft soll die Möglichkeit erhalten, auf nationalen und internationalen 
Märkten schnell und flexibel auf vorteilhafte Angebote oder sich sonst bietende 
Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Unterneh-
mensbeteiligungen oder sonstigen Vermögensgegenständen reagieren zu können. 
Nicht selten ergibt sich aus den Verhandlungen die Notwendigkeit, als Gegenlei-
stung nicht Geld, sondern Aktien bereitzustellen. Hierdurch wird die Liquidität der 
Gesellschaft geschont. Es kommt bei einem Bezugsrechtsausschluss zwar zu einer 
Verringerung der relativen Beteiligungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils 
der vorhandenen Aktionäre. Bei Einräumung eines Bezugsrechts wäre aber der 
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensanteilen oder von Beteiligungen an Un-
ternehmen oder von sonstigen Vermögensgegenständen gegen Gewährung von 

Der Vorstand hat ferner am 22. Juni 2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats be-
schlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 76.010.706,00 durch 
Ausgabe von insgesamt bis zu 76.010.706 neuen, auf den Inhaber lautenden 
Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 
(die „Barkapitalerhöhungsaktien“) gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die Ausgabe 
erfolgte zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Barkapitalerhöhungsaktie. Die Barka-
pitalerhöhungsaktien wurden den Aktionären im Verhältnis 4 alte Aktien zu 9 Bar-
kapitalerhöhungsaktien im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zum Bezug ange-
boten. Die Zeichnung der Barkapitalerhöhungsaktien zum Ausgabebetrag erfolgte 
durch die Konsortialbanken (Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Neuer Jungfernstieg 
20, 20354 Hamburg sowie ODDO SEYDLER BANK AG, Schillerstraße 27-29, 60313 
Frankfurt) mit der Verpflichtung, sie den Aktionären im Verhältnis 4:9 zu einem Be-
zugspreis von EUR 2,05 zum Bezug anzubieten. Die Veröffentlichung des Bezugsan-
gebots im Bundesanzeiger und auf der Homepage der Gesellschaft datierte auf den 
22. Juni 2015. Die Bezugsfrist für die Aktionäre betrug zwei Wochen und lief vom 23. 
Juni 2015 bis zum 6. Juli 2015, jeweils einschließlich. Die Kapitalerhöhung konnte 
voll platziert werden. Am 7. Juli 2015 hat der Vorstand der Gesellschaft mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats beschlossen, das Gesamtvolumen der Barkapitalerhöhung 
auf EUR 76.010.706 festzusetzen. Das Handelsregister trug die Durchführung der 
Barkapitalerhöhung am 8. Juli 2015 ein. Das genehmigte Kapital gemäß § 4 Abs. 
5 der Satzung der Gesellschaft (Genehmigtes Kapital 2013) beträgt nunmehr noch 
EUR 48.648.025,00. Das Grundkapital der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Ak-
tiengesellschaft erhöhte sich infolge der Kapitalerhöhung auf EUR 109.793.244,00. 

Nunmehr soll ein weiteres genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2015) ge-
schaffen werden, um die Flexibilität der Gesellschaft bei ihren Finanzierungen wei-
ter zu erhöhen. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlagen, Sacheinlagen oder gegen 
eine Kombination aus beidem (gemischte Bar- und Sachkapitalerhöhung) durch 
Ausgabe neuer Stamm-Stückaktien zu erhöhen. Die vorgeschlagene Ermächtigung 
zur Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital soll die Gesellschaft in die Lage 
versetzen, kurzfristig auf auftretende Finanzierungserfordernisse oder Akquisitions-
möglichkeiten im Zusammenhang mit der Umsetzung von strategischen Entschei-
dungen reagieren zu können.

Über die zu Tagesordnungspunkt 6 vorgeschlagene Ermächtigung zum Ausschluss 
des Bezugsrechts der Aktionäre erstattet der Vorstand hiermit gemäß § 203 Abs. 2 
Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG nachfolgenden Bericht. 

Den Aktionären steht das gesetzliche Bezugsrecht zu. Die neuen Aktien können 
auch von einem Kreditinstitut oder von mehreren Kreditinstituten mit der Verpflich-
tung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares 
Bezugsrecht). Durch die Zwischenschaltung von Kreditinstituten wird die Abwick-
lung der Aktienausgabe lediglich technisch erleichtert.

Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Dies ist erforder-
lich, um ein technisch durchführbares Bezugsverhältnis darstellen zu können und 
damit den Verwaltungsaufwand der Abwicklung des Bezugsrechts der Aktionäre zu 
erleichtern. Die als freien Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen 
Aktien werden bestmöglich verwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt ist auf-
grund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. Vorstand und Aufsichtsrat hal-
ten den Ausschluss des Bezugsrechts aus diesen Gründen für sachlich gerechtfertigt 
und gegenüber den Aktionären für angemessen.

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts soll sodann für den Fall gel-
ten, dass der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsen-
notierten Aktien gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung 
des Ausgabebetrages durch den Vorstand nicht wesentlich unterschreitet. Bei 
Ausnutzung der Ermächtigung wird der Vorstand die Abweichung vom Börsen-
preis so niedrig bemessen, wie dies nach den zum Zeitpunkt der Platzierung vor-
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Aktien nicht möglich und die damit für die Gesellschaft und die Aktionäre verbun-
denen Vorteile wären nicht erreichbar. Der Vorstand wird von der Ermächtigung 
des Bezugsrechtsausschlusses nur dann Gebrauch machen, wenn der konkrete 
Erwerb gegen Gewährung von Aktien der Gesellschaft als Gegenleistung – unter 
Berücksichtigung der jeweiligen Konditionen des Erwerbs – im wohlverstandenen 
Unternehmensinteresse liegt und den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
rechtfertigt. Der Vorstand wird in diesem Rahmen auch die Konditionen der Ausga-
be von Aktien der Gesellschaft, insbesondere den Preis, sorgfältig prüfen. Der Preis, 
zu dem die Aktien ausgegeben werden, hängt von dem jeweiligen Zeitpunkt und 
den Umständen des Einzelfalls ab. Der Vorstand wird aber sicherstellen, dass der 
Preis das wohlverstandene Unternehmensinteresse und die Belange der Aktionäre 
angemessen wahrt. Zu diesem Zweck wird er den Börsenkurs der Aktie der Gesell-
schaft angemessen berücksichtigen und sich durch externe Expertise unterstützen 
lassen, soweit das im Einzelfall jeweils möglich und sinnvoll ist.

Das Bezugsrecht soll außerdem ausgeschlossen werden können, um Darlehens- 
oder andere Verbindlichkeiten als Sacheinlagen in die Gesellschaft einzubringen. 
Bilanziell handelt es sich um die Umwandlung von Fremd- in Eigenkapital und damit 
um eine Verbesserung der Eigenkapitalbasis. Die damit verbundene Verbesserung 
der Finanzstruktur der Gesellschaft kann im Interesse der Gesellschaft liegen. Wenn 
die Sacheinlage durch Aktionäre der Gesellschaft erfolgen soll, kann im Rahmen der 
Prüfung, ob der Bezugsrechtsausschluss verhältnismäßig ist, auch in Erwägung ge-
zogen werden, eine gemischte Bar- und Sachkapitalerhöhung durchzuführen, an 
der sich alle Aktionäre beteiligen können. Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorg-
fältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen wird. Von dieser Möglichkeit wird nur 
dann Gebrauch gemacht, wenn dies nach Einschätzung des Vorstands und des Auf-
sichtsrats im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt.

Das Bezugsrecht der Aktionäre soll darüber hinaus auch ausgeschlossen werden 
können, um Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen die von der Ge-
sellschaft oder durch nachgeordnete Konzernunternehmen ausgegeben wurden 
oder werden, bei Ausübung des Wandlungs- bzw. Optionsrechts bzw. bei Erfüllung 
der Wandlungs-/Optionspflicht neue Aktien gewähren zu können. Eine Zuführung 
von Fremdkapital durch solche Finanzierungsinstrumente liegt im Gesellschafts-
interesse, da sie regelmäßig zu besonders attraktiven Konditionen möglich ist. 
Zudem ist diese Form der Finanzierung mit der Möglichkeit verbunden, dass das 
Fremdkapital später ggf. in Eigenkapital umgewandelt werden kann, was die Ka-
pitalbasis der Gesellschaft besonders stärkt. Eine solche Finanzierung kann jedoch 
nur erreicht werden, wenn Inhabern bzw. Gläubigern entsprechender Instrumente 
bei Ausübung des Wandlungs- bzw. Optionsrechts bzw. bei Erfüllung der Wand-
lungs-/Optionspflicht genügend Aktien der Gesellschaft zugeteilt werden können. 
Die Möglichkeit, Wandlungs- und/oder Optionsrechte bzw. Wandlungs-/Options-
pflichten außer aus bedingtem Kapital auch aus genehmigtem Kapital bedienen 
zu können, trägt wesentlich zur Flexibilität der Gesellschaft bei der Nutzung dieser 
Finanzierungsinstrumente bei. Dies ist nur unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre möglich.

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall eingehend prüfen, ob er von der Ermächti-
gung zur Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts Gebrauch machen 
wird. Eine Ausnutzung dieser Möglichkeit wird nur dann erfolgen, wenn dies nach 
Einschätzung des Vorstands und des Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft und 
damit ihrer Aktionäre liegt. Über jede erfolgte Ausnutzung des genehmigten Kapi-
tals wird der Vorstand der Hauptversammlung berichten.

Tagesordnungspunkt 7

Beschlussfassung über die Schaffung einer Ermächtigung zur Ausgabe von 
Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder 
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit 
der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und die Schaffung eines 
neuen Bedingten Kapitals II 2015 und die entsprechende Satzungsänderung.

Eine angemessene Kapitalausstattung ist eine wesentliche Grundlage für die Ent-
wicklung der Gesellschaft. Ein Instrument der Finanzierung sind Options- und Wan-
delschuldverschreibungen, Genussrechte sowie Gewinnschuldverschreibungen 
(bzw. Kombinationen dieser Instrumente). Um der Gesellschaft erhöhte Flexibilität 
bei dieser Art der Kapitalbeschaffung zu geben, soll eine weitere Ermächtigung zur 
Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten 
und/oder Gewinnschuldverschreibungen mit fünfjähriger Laufzeit und ein Be-
dingtes Kapital II 2015 zu deren Bedienung geschaffen werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

1.	 Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschrei-
bungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombi-
nationen dieser Instrumente)

	 Der Vorstand wird bis zum 11. Oktober 2020 ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats einmal oder mehrmals – auf den Inhaber und/oder auf den 
Namen lautende Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, Genuss-
rechte und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser 
Instrumente) (zusammen „Schuldverschreibungen“) im Gesamtnennbetrag 
von bis zu EUR 150.000.000,00 mit oder ohne Laufzeitbegrenzung zu begeben 
und den Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen Options- bzw. 
Wandlungsrechte (auch mit Options- bzw. Wandlungspflicht) auf insgesamt bis 
zu 40.000.000 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit 
einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu EUR  40.000.000,00 nach 
näherer Maßgabe der Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen zu ge-
währen. Die Ausgabe der Schuldverschreibungen kann auch gegen Erbringung 
einer Sachleistung erfolgen.

	 Die Schuldverschreibungen können in Euro oder – unter Begrenzung auf den 
entsprechenden Gegenwert – in einer ausländischen gesetzlichen Währung, 
beispielsweise eines OECD-Landes, begeben werden. Sie können auch durch 
Gesellschaften mit Sitz im In- und Ausland begeben werden, an denen die Ge-
sellschaft unmittelbar oder mittelbar mit Mehrheit beteiligt ist (nachstehend 
„Konzerngesellschaften“). In diesem Falle wird der Vorstand ermächtigt, für 
die Gesellschaft die Garantie für die Schuldverschreibungen zu übernehmen 
und den Inhabern solcher Schuldverschreibungen Options- oder Wandlungs-
rechte (auch mit Options- bzw. Wandlungspflicht) für auf den Inhaber lautende 
Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren. 

	 Die Schuldverschreibungen können mit einer festen oder einer variablen Verz-
insung ausgestattet werden. Die Verzinsung kann auch wie bei einer Gewinn-
schuldverschreibung ganz oder teilweise von der Höhe der Dividenden der 
Gesellschaft abhängig sein.

	 Die Schuldverschreibungen können in Teilschuldverschreibungen eingeteilt 
werden.

	 a)	  Options- bzw. Wandlungsrecht

		  Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder  
Teilschuldverschreibung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die 
den Inhaber berechtigen, nach Maßgabe der vom Vorstand festzulegen-
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den Optionsbedingungen auf den Inhaber lautende Stückaktien der Ge-
sellschaft zu beziehen. Im Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen 
zusammengelegt und gegebenenfalls gegen Zuzahlung zum Bezug ganzer 
Aktien aufaddiert und/oder in Geld ausgeglichen werden. Die Optionsbe-
dingungen können auch vorsehen, dass der Optionspreis durch Übertra-
gung von Teilschuldverschreibungen und gegebenenfalls bare Zuzahlung 
erfüllt werden kann. Entsprechendes gilt, wenn Optionsscheine einem Ge-
nussrecht oder einer Gewinnschuldverschreibung beigefügt werden.

		  Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten die In-
haber das Recht, ihre Teilschuldverschreibungen nach näherer Maßgabe 
der vom Vorstand festzulegenden Wandelanleihebedingungen auf den 
Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft umzutauschen. Das Wand-
lungsverhältnis kann sich aus der Division des Nennbetrags oder des unter 
dem Nennbetrag liegenden Ausgabebetrags einer Teilschuldverschreibung 
durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine auf den Inhaber lautende 
Stückaktie der Gesellschaft ergeben und kann auf eine volle Zahl auf- oder 
abgerundet werden; gegebenenfalls kann eine in bar zu leistende Zuzah-
lung festgesetzt werden. Es kann auch vorgesehen werden, dass Spitzen 
zusammengelegt und/oder in Geld ausgeglichen werden. Entsprechendes 
gilt, wenn sich das Wandlungsrecht bzw. die Wandlungspflicht auf ein Ge-
nussrecht oder eine Gewinnschuldverschreibung bezieht.

		  Der anteilige Betrag am Grundkapital der je Teilschuldverschreibung auszu-
gebenden Stückaktien der Gesellschaft darf den Nennbetrag der Teilschuld-
verschreibung nicht übersteigen. § 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben 
unberührt.

	 b) 	 Wandlungs- und Optionspflicht

		  Die Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen können auch eine 
Options- bzw. eine Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit oder zu einem 
anderen Zeitpunkt (jeweils auch „Endfälligkeit“) oder das Recht der Gesell-
schaft vorsehen, bei Endfälligkeit der Schuldverschreibungen den Inhabern 
der Schuldverschreibungen ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des 
fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft oder einer börsennotierten 
anderen Gesellschaft zu gewähren. In diesen Fällen kann der Options- oder 
Wandlungspreis für eine Aktie dem nicht gewichteten durchschnittlichen 
Schlusskurs der Aktien der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz- Aktienge-
sellschaft im XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse oder in einem 
entsprechenden Nachfolgesystem während der 10 Börsentage vor oder 
nach dem Tag der Endfälligkeit entsprechen, auch wenn dieser unterhalb 
des unter 1.d) genannten Mindestpreises liegt. § 9 Abs. 1 i.V.m. § 199 Abs. 2 
AktG sind zu beachten.

	 c) 	 Gewährung neuer oder bestehende Aktien, Geldzahlung

		  Die Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen können das Recht der 
Gesellschaft vorsehen, im Falle der Optionsausübung bzw. Wandlung nicht 
neue Aktien zu gewähren, sondern den Gegenwert in Geld zu zahlen. Die 
Anleihebedingungen können ferner vorsehen, dass die Schuldverschrei-
bungen nach Wahl der Gesellschaft statt in neue Aktien aus bedingtem Ka-
pital in neue Aktien aus genehmigtem Kapital, in bereits existierende Aktien 
der Gesellschaft oder in Aktien einer börsennotierten anderen Gesellschaft 
gewandelt werden können bzw. ein Optionsrecht oder eine Optionspflicht 
durch Lieferung solcher Aktien erfüllt werden kann.

	 d) 	 Options- bzw. Wandlungspreis

		  Im Fall der Begebung von Schuldverschreibungen, die Options- und/oder 
Wandlungsrechte vorsehen, muss der jeweils festzusetzende Options- bzw. 

Wandlungspreis mindestens 90 % des Durchschnitts der Schlusskurse der 
Aktien der Gesellschaft im XETRA-Handelssystem (oder einem vergleich-
baren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während der 
letzten zehn Börsenhandelstage vor dem Tag der Beschlussfassung über die 
Ausgabe der Schuldverschreibungen durch den Vorstand oder – für den Fall 
der Einräumung eines Bezugsrechts – mindestens 90 % des Durchschnitts 
der Schlusskurse der Aktien der Gesellschaft im XETRA-Handelssystem 
(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wert-
papierbörse im Zeitraum vom Beginn der Bezugsfrist bis zum dritten Tag 
vor der Bekanntmachung der endgültigen Konditionen gemäß § 186 Abs. 
2 Satz 2 AktG (einschließlich) betragen. Dies gilt auch bei einem variablen 
Umtauschverhältnis oder Wandlungspreis und bei Anwendung der nachfol-
genden Regelungen zum Verwässerungsschutz.

	 e) 	 Verwässerungsschutz

		  Erhöht die Gesellschaft während der Options- oder Wandlungsfrist ihr 
Grundkapital unter Einräumung eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre oder 
begibt weitere Options- oder Wandelschuldverschreibungen bzw. gewährt 
oder garantiert Options- oder Wandlungsrechte und räumt den Inhabern 
schon bestehender Options- oder Wandlungsrechte hierfür kein Bezugs-
recht ein, wie es ihnen nach Ausübung des Options- oder Wandlungsrechts 
bzw. der Erfüllung ihrer Options- bzw. Wandlungspflichten als Aktionär 
zustehen würde, oder wird durch eine Kapitalerhöhung aus Gesellschafts-
mitteln das Grundkapital erhöht, kann über die Anleihebedingungen der 
Schuldverschreibungen sichergestellt werden, dass der wirtschaftliche Wert 
der bestehenden Options- bzw. Wandlungsrechte unberührt bleibt, indem 
die Options- oder Wandlungsrechte wertwahrend angepasst werden, so-
weit die Anpassung nicht bereits durch Gesetz zwingend geregelt ist. Dies 
gilt entsprechend für den Fall der Kapitalherabsetzung oder anderer Kapi-
talmaßnahmen, von Umstrukturierungen, einer Kontrollerlangung durch 
Dritte, der Zahlung einer Dividende oder anderer vergleichbarer Maßnah-
men, die zu einer Verwässerung des Werts der Aktien führen können. § 9 
Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt.

	 f ) 	 Bezugsrecht und Bezugsrechtsausschluss

		  Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu, d. h. die Schuld-
verschreibungen sind grundsätzlich den Aktionären der Gesellschaft zum 
Bezug anzubieten. Die Schuldverschreibungen können auch von einem 
oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder Un-
ternehmen i. S. v. § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernom-
men werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten 
(mittelbares Bezugsrecht). Werden Schuldverschreibungen von Konzern-
gesellschaften der Gesellschaft ausgegeben, stellt die Gesellschaft die ent-
sprechende Gewährung des Bezugsrechts für die Aktionäre der Gesellschaft 
sicher.

		  Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Bezugsrecht der Aktionäre auf Schuldverschreibungen auszuschließen:

		  - 	 für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben;

		  - 	 sofern der Vorstand nach pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung 
gelangt, dass der Ausgabepreis den nach anerkannten finanzmathema-
tischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der Schuldver-
schreibungen nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung zum 
Ausschluss des Bezugsrechts gilt jedoch nur für Schuldverschreibungen 
mit einem Options- oder Wandlungsrecht (auch mit einer Options- bzw. 
Wandlungspflicht) auf Aktien, auf die insgesamt ein anteiliger Betrag 
von höchstens 10 % des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder – falls 
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dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung dieser Er-
mächtigung bestehenden Grundkapitals entfällt. In diese Höchstgrenze 
von 10 % des Grundkapitals ist der anteilige Betrag des Grundkapitals 
einzuberechnen, der auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung im Rahmen einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden oder 
die als erworbene eigene Aktien während der Laufzeit dieser Ermäch-
tigung unter Bezugsrechtsauschluss in entsprechender Anwendung 
des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden; in die vorgenannte 
Höchstgrenze sind ebenfalls Aktien einzubeziehen, die zur Bedienung 
von Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. Options- oder Wand-
lungspflichten auszugeben sind, die durch die Ausgabe von Schuldver-
schreibungen aufgrund einer anderen Ermächtigung unter Ausschluss 
des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 4 AktG 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung begründet wurden;

		  - 	 soweit es erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von 
Schuldverschreibungen mit Options- und/oder Wandlungsrechten 
bzw. Options- oder Wandlungspflichten, die von der Gesellschaft oder 
deren Konzerngesellschaften ausgegeben werden, ein Bezugsrecht 
auf Schuldverschreibungen in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen 
nach Ausübung der Options- bzw. Wandlungsrechte bzw. nach Erfül-
lung von Options- oder Wandlungspflichten als Aktionär zustehen wür-
de;

		  - 	 soweit die Schuldverschreibungen gegen Sacheinlagen ausgegeben 
werden, sofern der Wert der Sacheinlage in einem angemessenen Ver-
hältnis zum Wert der Schuldverschreibungen steht; dabei ist deren nach 
anerkannten finanzmathematischen Methoden zu ermittelnder theore-
tischer Marktwert maßgeblich.

Soweit Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechte ohne Op-
tions- oder Wandlungsrechte bzw. -pflichten ausgegeben werden, wird der 
Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 
der Aktionäre auf Schuldverschreibungen insgesamt auszuschließen, wenn 
diese Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechte obligations-
ähnlich ausgestattet sind, d. h. wenn sie keine Mitgliedschaftsrechte in der 
Gesellschaft begründen, keine Beteiligung am Liquidationserlös gewähren 
und wenn die Höhe der Verzinsung nicht auf der Grundlage der Höhe des 
Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der Dividende berechnet wird. 
Die Verzinsung und der Ausgabebetrag der Gewinnschuldverschreibungen 
und/oder Genussrechte müssen zudem den zum Zeitpunkt der Begebung 
aktuellen Marktkonditionen entsprechen.

	 g)	  Weitere Gestaltungsmöglichkeiten

		  Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und 
Ausstattung der Schuldverschreibungen, insbesondere Zinssatz und Art der 
Verzinsung, Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung, Verwässerungsschutz-
bestimmungen, Options- bzw. Wandlungszeitraum sowie den Options- und 
Wandlungspreis festzusetzen bzw. im Einvernehmen mit den Organen der 
die Schuldverschreibungen begebenden Konzerngesellschaften festzule-
gen.

2.	 Schaffung eines Bedingten Kapitals II 2015

	 Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu EUR 40.000.000,00 durch 
Ausgabe von bis zu 40.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien 
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II 2015). Die bedingte Kapitalerhöhung dient 
der Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Options- und/
oder Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen und/oder 

Genussrechten mit Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten, die 
gemäß vorstehender Ermächtigung zu Nummer 1 begeben werden. Die be-
dingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie von Options- bzw. 
Wandlungsrechten Gebrauch gemacht wird oder Options- bzw. Wandlungs-
pflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllt werden und das Bedingte 
Kapital II 2015 nach Maßgabe der Anleihebedingungen benötigt wird. Die 
Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe der vorstehenden 
Ermächtigung zu Nummer 1 jeweils zu bestimmenden Options- bzw. Wand-
lungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in 
dem sie aufgrund der Ausübung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder 
der Erfüllung von Options- bzw. Wandlungspflichten ausgegeben werden, am 
Gewinn teil. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung 
festzusetzen.

3.	 Satzungsänderung in Anpassung an die Schaffung eines neuen Bedingten Kapi-
tals II 2015

	 § 4 der Satzung wird um einen neuen Abs. 9 wie folgt ergänzt:

	 „(9) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 40.000.000,00 durch Ausgabe von bis 
zu 40.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt er-
höht (Bedingtes Kapital II 2015). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur 
so weit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Options- und/
oder Wandlungsschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen 
und/oder Genussrechten mit Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. 
-pflichten, die die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften aufgrund 
des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 12. Oktober 
2015 bis zum 11. Oktober 2020 ausgegeben hat, von ihren Options- bzw. 
Wandlungsrechten aus diesen Schuldverschreibungen Gebrauch machen 
oder ihre Pflicht zur Optionsausübung- bzw. Wandlung erfüllen, und zwar 
in allen Fällen jeweils soweit das Bedingte Kapital II 2015 nach Maßgabe 
der Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen benötigt wird. Die 
Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend 
bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Op-
tions- bzw. Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des 
Geschäftsjahres an, in dem sie aufgrund der Ausübung von Options- bzw. 
Wandlungsrechten oder der Erfüllung von Options- bzw. Wandlungspflich-
ten ausgegeben werden, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung 
der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.“

4.	 Ermächtigung zur Satzungsanpassung

	 Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 4 Abs. 9 der Satzung ent-
sprechend der jeweiligen Ausnutzung des Bedingten Kapitals II 2015 anzu-
passen. Entsprechendes gilt im Falle der Nichtausnutzung der Ermächtigung 
zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, Gewinn-
schuldverschreibungen und/oder Genussrechten (bzw. Kombinationen die-
ser Instrumente) nach Ablauf des Ermächtigungszeitraums sowie im Falle der 
Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals II 2015 nach Ablauf der Fristen für die 
Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. für die Erfüllung von Op-
tions- bzw. Wandlungspflichten.
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Bericht des Vorstands gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 
AktG zu Tagesordnungspunkt 7 (Beschlussfassung über die Schaffung einer 
Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschrei-
bungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen – bzw. Kom-
binationen dieser Instrumente – mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Be-
zugsrechts und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals II 2015 und die 
entsprechende Satzungsänderung)

Durch Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung am 18. Dezember 2014 wur-
de der Vorstand bis zum 17. Dezember 2019 ermächtigt, einmal oder mehrmals auf 
den Inhaber und/oder auf den Namen lautende Options- und/oder Wandelschuld-
verschreibungen, Genussrechte und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. 
Kombinationen dieser Instrumente) (zusammen “Schuldverschreibungen”) im Ge-
samtnennbetrag von bis zu EUR 75.000.000,00 mit oder ohne Laufzeitbegrenzung 
zu begeben. Am 23. März 2015 hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht und eine Pflichtwandelanleihe über 
EUR 1.800.000,00 ausgegeben. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlos-
sen. Die Erklärung über die Ausgabe dieser Schuldverschreibung wurde beim Han-
delsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main (HRB 55695) hinterlegt. Zeichnerin 
ist die Kalamata Grundbesitz GmbH in Berlin. Die Kalamata Grundbesitz GmbH hat-
te der Gesellschaft  den Erwerb von Teilen des Bestandsportfolios der Gesellschaft  
vermittelt. Als Gegenleistung wurde eine erfolgsabhängige Provision in Höhe von 
EUR 1.800.000,00 vereinbart. Ferner war vereinbart worden, dass die Gesellschaft 
das Recht hat, anstelle der Provision in bar eine Pflichtwandelanleihe zu begeben. 
Nach den Bedingungen der Anleihe wird diese mit 2 % per annum verzinst. Die 
Zinsen werden auf Basis 30/360 berechnet und sind jährlich nachschüssig – erst-
mals am 30. Dezember 2015 – fällig. Die Anleihe hat eine feste Laufzeit bis Ende 
Dezember 2018. Die Kalamata Grundbesitz GmbH ist berechtigt, in dem Zeitraum  
Januar 2016 bis Ende Dezember 2018 – auch in Teilbeträgen von mindesten EUR 
300.000,00 – die Wandlung in Aktien der Gesellschaft vorzunehmen. Macht die 
Kalamata Grundbesitz GmbH von ihrem Wandlungsrecht ganz oder teilweise kei-
nen Gebrauch, erfolgt die Wandlung Ende Dezember 2018. Der Wandlungspreis 
wurde anhand des gewichteten Durschnittkurses der WCM Aktie innerhalb des Re-
ferenzzeitraums vom 1. Dezember 2014 bis 30. Januar 2015 ermittelt und beträgt  
EUR 1,51/ Stückaktie, was 1.192.053 Stückaktien entspricht. Nunmehr wird der 
Hauptversammlung zur Erhöhung der Flexibilität bei der Finanzierung der Gesell-
schaft eine weitere Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandel-
schuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen 
(bzw. Kombinationen dieser Instrumente) zur Beschlussfassung vorgeschlagen. Die 
Begebung von Schuldverschreibungen kann zusätzlich zu den klassischen Mög-
lichkeiten der Fremd- und Eigenkapitalaufnahme der Gesellschaft die Möglichkeit 
bieten, je nach Marktlage attraktive Finanzierungsalternativen am Kapitalmarkt zu 
nutzen. Der Gesellschaft fließt zumeist zinsgünstig Fremdkapital zu, das ihr später 
unter Umständen als Eigenkapital erhalten bleibt.

Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandel-
schuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechten 
im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 150.000.000,00 sowie zur Schaffung des ent-
sprechenden bedingten Kapitals von bis zu EUR  40.000.000,00 soll dem Vorstand 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats insbesondere bei Eintritt günstiger Kapitalmarkt-
bedingungen den Weg einer im Interesse der Gesellschaft liegenden flexiblen und 
zeitnahen Finanzierung eröffnen.

Die ferner vorgesehene Möglichkeit, neben der Einräumung von Options- und/
oder Wandlungsrechten auch Options- oder Wandlungspflichten zu begründen, 
erweitert den Spielraum für die Ausgestaltung dieses Finanzierungsinstruments. 
Die Ermächtigung gibt der Gesellschaft die erforderliche Flexibilität, die Schuld-
verschreibungen selbst oder über Konzerngesellschaften zu platzieren. Schuld-
verschreibungen können außer in Euro auch in ausländischen gesetzlichen Wäh-
rungen, wie beispielsweise eines OECD-Landes, mit und ohne Laufzeitbegrenzung 
ausgegeben werden. 

Die Aktionäre haben nach den gesetzlichen Bestimmungen grundsätzlich ein Be-
zugsrecht. Damit erhalten sie die Möglichkeit, ihr Kapital bei der Gesellschaft an-
zulegen und gleichzeitig ihre Beteiligungsquote zu erhalten. Bei einer Platzierung 
über Konzerngesellschaften muss die Gesellschaft ebenfalls sicherstellen, dass den 
Aktionären der Gesellschaft das gesetzliche Bezugsrecht gewährt wird. Um die Ab-
wicklung zu erleichtern, ist die Möglichkeit vorgesehen, die Schuldverschreibungen 
an ein oder mehrere Kreditinstitute oder Unternehmen i.S.v. § 186 Abs. 5 AktG mit 
der Verpflichtung auszugeben, den Aktionären die Schuldverschreibungen entspre-
chend ihrem Bezugsrecht zum Bezug anzubieten (sog. mittelbares Bezugsrecht). Im 
Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen soll der Vorstand mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats jedoch in bestimmten Fällen ermächtigt sein, das Bezugsrecht der 
Aktionäre auf Schuldverschreibungen auszuschließen:

Zunächst soll das Bezugsrecht bei Emissionen mit grundsätzlichem Bezugsrecht der 
Aktionäre für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden können. Solche Spitzenbeträ-
ge können sich aus dem Betrag des jeweiligen Emissionsvolumens und der Darstel-
lung eines praktikablen Bezugsverhältnisses ergeben. Ein Ausschluss des Bezugs-
rechts für Spitzenbeträge ist sinnvoll und üblich, denn er erleichtert die Abwicklung 
der Kapitalmaßnahme und hilft ein praktisch verwertbares Bezugsverhältnis herzu-
stellen. Ferner stehen die Kosten des Bezugsrechtshandels bei Spitzenbeträgen in 
keinem vertretbaren Verhältnis zum Vorteil der Aktionäre. Die vom Bezugsrecht aus-
geschlossenen freien Spitzen werden entweder durch Verkauf über die Börse oder 
in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Durch die Beschrän-
kung auf Spitzenbeträge erleiden die Aktionäre keine nennenswerte Verwässerung; 
sie ist nach Ansicht des Vorstands sachlich gerechtfertigt und angemessen.

Der Vorstand soll ferner ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre insoweit auszuschließen, als sich die Ausgabe von Aktien 
aufgrund von Options- bzw. Wandlungsrechten oder Options- bzw. Wandlungs-
pflichten auf bis zu 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt. Durch diese 
Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts erhält die Gesellschaft die Flexibi-
lität, günstige Kapitalmarktsituationen kurzfristig wahrzunehmen und durch eine 
marktnahe Festsetzung der Konditionen bessere Bedingungen bei der Festlegung 
von Zinssatz und Ausgabepreis der Schuldverschreibung zu erreichen. Hintergrund 
ist, dass anders als bei einer Emission von Schuldverschreibungen mit Bezugsrecht 
der Ausgabepreis erst unmittelbar vor der Platzierung festgesetzt werden kann, 
wodurch ein erhöhtes Kursänderungsrisiko für den Zeitraum der Bezugsfrist aus-
geschlossen werden kann. Bei Gewährung eines Bezugsrechts müsste dagegen der 
Bezugspreis bis zum drittletzten Tag der Bezugsfrist veröffentlicht werden. Ange-
sichts der häufig zu beobachtenden Volatilität an den Aktienmärkten besteht damit 
ein Marktrisiko über mehrere Tage, welches zu Sicherheitsabschlägen bei der Festle-
gung der Anleihekonditionen führt. Die Bezugsfrist erschwert es auch, kurzfristig auf 
günstige Marktverhältnisse zu reagieren. Insbesondere bei Schuldverschreibungen 
kommt hinzu, dass bei Gewährung eines Bezugsrechts wegen der Ungewissheit 
über seine Ausübung die erfolgreiche Platzierung bei Dritten gefährdet bzw. mit 
zusätzlichen Aufwendungen verbunden ist. Indem der Ausgabepreis der Schuld-
verschreibungen in diesen Fällen nicht wesentlich unter ihrem nach anerkannten 
finanzmathematischen Methoden ermittelten rechnerischen Marktwert festgelegt 
wird, soll dem Schutzbedürfnis der Aktionäre hinsichtlich einer wirtschaftlichen Ver-
wässerung ihres Anteilsbesitzes Rechnung getragen werden. Bei einem Ausgabe-
preis zum Marktwert sinkt der Wert des Bezugsrechts praktisch auf null. Den Aktio-
nären entsteht damit im Ergebnis kein wesentlicher wirtschaftlicher Nachteil durch 
einen Bezugsrechtsausschluss. Der Vorstand wird bestrebt sein, einen möglichst 
hohen Ausgabepreis zu erzielen und den wirtschaftlichen Abstand zu dem Preis, zu 
dem die bisherigen Aktionäre Aktien über den Markt zukaufen können, möglichst 
niedrig zu bemessen. Aktionäre, die ihren Anteil am Grundkapital der Gesellschaft 
aufrechterhalten möchten, können dies durch einen Zukauf über den Markt zu 
annähernd gleichen Konditionen erreichen. Auch eine relevante Einbuße der Be-
teiligungsquote scheidet aus Sicht der Aktionäre aus. Die Ermächtigung ist auf die 
Ausgabe von Options- bzw. Wandlungsrechten (auch mit Options- bzw. Wandlungs-
pflichten) von bis zu 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt. Auf diese 
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10 %-Grenze des Grundkapitals sind eine anderweitige Ausgabe von Aktien oder 
Veräußerung von eigenen Aktien anzurechnen, soweit diese unter Ausschluss des 
Bezugsrechts gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Lauf-
zeit der vorgeschlagenen Ermächtigung erfolgt. Ferner sind Aktien anzurechnen, 
die zur Bedienung von Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. Options- oder 
Wandlungspflichten auszugeben sind, die durch die Ausgabe von Schuldverschrei-
bungen aufgrund einer anderen Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts 
in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung begründet wurden. Durch diese Einbeziehung wird sicherge-
stellt, dass keine Schuldverschreibungen mit Options- und/oder Wandlungsrechten 
bzw. Options- oder Wandlungspflichten ausgegeben werden, wenn dies dazu füh-
ren würde, dass insgesamt für mehr als 10 % des Grundkapitals das Bezugsrecht 
der Aktionäre in unmittelbarer oder mittelbarer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 
4 AktG ausgeschlossen wird. Diese weitergehende Beschränkung liegt im Interesse 
der Aktionäre, die bei entsprechenden Kapitalmaßnahmen ihre Beteiligungsquote 
möglichst aufrechterhalten wollen; ihr zusätzliches Investment kann sich in die-
sen Fällen auf maximal 10 % ihres Aktienbesitzes beschränken. Der Vorstand wird 
sicherstellen, dass die Voraussetzungen des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG im Hinblick 
auf die bestehenden Ermächtigungen sowie diese neu zu schaffende Ermächtigung 
gewahrt bleiben.

Das Bezugsrecht soll auch ausgeschlossen werden können, soweit es zum Verwäs-
serungsschutz erforderlich ist, um den Inhabern oder Gläubigern von Schuldver-
schreibungen mit Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. Options- oder Wand-
lungspflichten, die bei Ausnutzung der Ermächtigung von der Gesellschaft oder 
ihren Konzerngesellschaften ausgegeben worden sind, ein Bezugsrecht auf Schuld-
verschreibungen zu geben, wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wand-
lungsrechts bzw. nach Erfüllung einer Options- bzw. Wandlungspflicht als Aktionär 
zustehen würde. Zur leichteren Platzierbarkeit von Schuldverschreibungen am Ka-
pitalmarkt enthalten die entsprechenden Anleihebedingungen in der Regel einen 
Verwässerungsschutz. Eine Möglichkeit des Verwässerungsschutzes besteht darin, 
dass den Inhabern oder Gläubigern der Schuldverschreibungen bei nachfolgenden 
Emissionen ein Bezugsrecht auf Schuldverschreibungen eingeräumt wird, wie es 
Aktionären zusteht. Sie werden damit so gestellt, als seien sie bereits Aktionäre. Um 
die Schuldverschreibungen mit einem solchen Verwässerungsschutz ausstatten zu 
können, muss das Bezugsrecht der Aktionäre auf die Schuldverschreibungen aus-
geschlossen werden. Dies dient der erleichterten Platzierung der Schuldverschrei-
bungen und damit den Interessen der Aktionäre an einer optimalen Finanzstruktur 
der Gesellschaft. Alternativ könnte zum Zweck des Verwässerungsschutzes lediglich 
der Options- oder Wandlungspreis herabgesetzt werden, soweit die Anleihebe-
dingungen dies zulassen. Dies wäre in der Abwicklung für die Gesellschaft jedoch 
komplizierter und kostenintensiver. Zudem würde es den Kapitalzufluss aus der 
Ausübung von Options- und Wandlungsrechten mindern. Denkbar wäre es auch, 
Schuldverschreibungen ohne Verwässerungsschutz auszugeben. Diese wären je-
doch für den Markt wesentlich unattraktiver.

Die Ausgabe von Schuldverschreibungen kann auch gegen Sacheinlagen erfolgen, 
sofern dies im Interesse der Gesellschaft liegt. In diesem Fall ist der Vorstand er-
mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre aus-
zuschließen, sofern der Wert der Sachleistung in einem angemessenen Verhältnis 
zu dem nach anerkannten finanzmathematischen Grundsätzen zu ermittelnden 
theoretischen Marktwert der Schuldverschreibungen steht. Dies eröffnet die Mög-
lichkeit, dass die Schuldverschreibungen in geeigneten Einzelfällen auch als Akqui-
sitionswährung eingesetzt werden können, um beispielsweise Unternehmen oder 
Unternehmensteile sowie -beteiligungen oder sonstige Vermögensgegenstände 
(einschließlich Darlehens- sowie sonstige Verbindlichkeiten), erwerben zu können. 
In der Praxis hat sich gezeigt, dass es in Verhandlungen vielfach notwendig ist, die 
Gegenleistung nicht in Geld, sondern auch oder ausschließlich in anderer Form be-
reitzustellen. Die Möglichkeit, Schuldverschreibungen als Gegenleistung anbieten 
zu können, schafft damit einen Vorteil im Wettbewerb, um interessante Akquisiti-
onsobjekte sowie den notwendigen Spielraum, sich bietende Gelegenheiten zum 

Erwerb von Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen oder sonstigen Vermö-
gensgegenständen liquiditätsschonend ausnutzen zu können. Dies kann auch 
unter dem Gesichtspunkt einer optimalen Finanzierungsstruktur sinnvoll sein. Der 
Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur 
Begebung von Schuldverschreibungen gegen Sacheinlagen unter Bezugsrechts-
ausschluss Gebrauch machen wird. Er wird diese Möglichkeit nur dann nutzen, 
wenn dies im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt.

Soweit schließlich Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen ohne Op-
tions- oder Wandlungsrechte oder Options- bzw. Wandlungspflichten ausgegeben 
werden sollen, ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre insgesamt auszuschließen, wenn diese Genussrechte 
oder Gewinnschuldverschreibungen obligationsähnlich ausgestattet sind, d. h. 
wenn sie keine Mitgliedschaftsrechte in der Gesellschaft begründen, keine Beteili-
gung am Liquidationserlös gewähren und wenn die Höhe der Verzinsung nicht auf 
Grundlage der Höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der Dividen-
de berechnet wird. Außerdem müssen die Verzinsung und der Ausgabebetrag der 
Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen den zum Zeitpunkt der Bege-
bung aktuellen Marktkonditionen entsprechen. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt 
sind, folgen aus dem Ausschluss des Bezugsrechts keine Nachteile für die Aktionäre, 
weil die Genussrechte bzw. Gewinnschuldverschreibungen keine Mitgliedschafts-
rechte begründen und auch keinen Anteil am Liquidationserlös oder am Gewinn 
der Gesellschaft gewähren.

Tagesordnungspunkt 8

Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen 
an Mitglieder des Vorstands und ausgewählte Arbeitnehmer der Gesellschaft, 
über die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals III 2015 zur Bedienung der 
Aktienoptionen und entsprechende Änderung der Satzung

Es ist beabsichtigt, ein Aktienoptionsprogramm der Gesellschaft zu beschließen, 
um Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft und ausgewählten Arbeitnehmern 
der Gesellschaft Optionsrechte auf Aktien der Gesellschaft einräumen zu können 
(„Aktienoptionsprogramm II 2015“). Das Programm dient einer zielgerichteten In-
centivierung der Programmteilnehmer und soll gleichzeitig eine Bindungswirkung 
der Teilnehmer an die Gesellschaft erreichen.

Das zur Durchführung des Aktienoptionsprogramms II 2015 vorgesehene Bedingte 
Kapital III 2015 und der damit verbundene Bezugsrechtsausschluss sind (auch  
zusammen mit dem von der ordentlichen Hauptversammlung am 10. Juni 2015  
beschlossenen Bedingten Kapital 2015 zur Bedienung des Aktienoptionspro-
gramms 2015) auf weniger als 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Beschluss-
fassung beschränkt.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Aktienoptionsprogramm II 2015

1. 	 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats im Rahmen 
des Aktienoptionsprogramms II 2015 bis zu 4.500.000 Bezugsrechte („Aktien-
optionsrechte“) auf bis zu 4.500.000,00 auf den Inhaber lautende Stückaktien  
der Gesellschaft zu gewähren. Zur Gewährung von Aktienoptionsrechten an 
Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft ist allein der Aufsichtsrat nach Maß-
gabe der folgenden Bestimmungen ermächtigt.

	 Die Ausgabe der Aktienoptionsrechte und der Aktien zur Bedienung der Aktien- 
optionsrechte nach deren Ausübung erfolgt nach Maßgabe der folgenden Be-
stimmungen: 

	 a) 	 Aktienoptionsrecht
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		  Jedes Aktienoptionsrecht gewährt das Recht, nach näherer Maßgabe der 
Aktienoptionsbedingungen gegen Zahlung des unter lit. f ) bestimmten 
maßgeblichen Ausübungspreises eine auf den Inhaber lautende Stückaktie 
der Gesellschaft mit einem auf jede Aktie entfallenden anteiligen Betrag des 
Grundkapitals von EUR 1,00 zu erwerben.

		  Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an am Gewinn 
teil, für das zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien noch kein Be-
schluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns 
gefasst worden ist.

		  Die Aktienoptionsrechte haben eine maximale Laufzeit von sechs Jahren  
ab dem Tag ihrer jeweiligen Ausgabe („Höchstlaufzeit“) und verfallen hier-
nach entschädigungslos. 

	 b) 	 Kreis der Bezugsberechtigten und Aufteilung der Aktienoptionsrechte

		  Der Kreis der Bezugsberechtigten umfasst Mitglieder des Vorstands der  
Gesellschaft und ausgewählte Arbeitnehmer der Gesellschaft („Bezugsbe-
rechtigte“). Die Festlegung des genauen Kreises der Bezugsberechtigten so-
wie der Umfang der ihnen jeweils zu gewährenden Aktienoptionsrechte ob-
liegen dem Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Soweit Mitglieder 
des Vorstands der Gesellschaft Aktienoptionsrechte erhalten sollen, obliegt 
diese Festlegung und die Ausgabe der Aktienoptionsrechte ausschließlich 
dem Aufsichtsrat.

Den Aktionären der Gesellschaft steht kein gesetzliches Bezugsrecht auf die 
Aktienoptionsrechte zu.

Das Gesamtvolumen der bis zu 4.500.000 Aktienoptionsrechte verteilt sich 
auf die berechtigten Personengruppen wie folgt:

		  - 	 Insgesamt bis zu Stück 3.000.000 Aktienoptionsrechte an Mitglieder des 
Vorstands der Gesellschaft („Gruppe 1“);

		  - 	 insgesamt bis zu Stück 1.500.000 Mio. Aktienoptionsrechte an ausge-
wählte Arbeitnehmer der Gesellschaft („Gruppe 2“).

Die Bezugsberechtigten müssen zum Zeitpunkt der Gewährung der Be-
zugsrechte in einem Anstellungs- oder Dienstverhältnis zur Gesellschaft 
stehen oder Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sein (jeweils „Be-
schäftigungsverhältnis“).

	 c) 	 Ausgabe der Aktienoptionen, Ausgabezeiträume 

		  Die Ausgabe der Aktienoptionsrechte erfolgt durch Abschluss eines schrift-
lichen Begebungsvertrages (auch „Bezugsrechtsvereinbarung“) zwischen 
der Gesellschaft und dem jeweiligen Bezugsberechtigten. Soweit Mitglieder 
des Vorstands der Gesellschaft Aktienoptionsrechte erhalten sollen, obliegt 
die Vertretung der Gesellschaft dem Aufsichtsrat.

		  Die Ausgabe der Aktienoptionsrechte an Bezugsberechtigte darf im Zeit-
raum von der Beendigung der außerordentlichen Hauptversammlung am 
12. Oktober 2015 bis zum Ablauf von 12 Wochen nach Eintragung des Be-
dingten Kapitals III 2015 im Handelsregister erfolgen.  Zudem können Akti-
enoptionsrechte jeweils während eines Zeitraumes von 30 Tagen nach Ver-
öffentlichung des Jahresergebnisses 2015, der Zwischenmitteilung für das 
erste Quartal 2016, sowie der Zwischenmitteilung für das zweite Quartal 
2016 ausgegeben werden (jeweils „Ausgabezeitraum“).

	 d)	 Wartezeit, Zeitraum der Optionsrechtsausübung, Laufzeit des Aktienopti-
onsrechts, depotmäßige Buchung

		  Die Aktienoptionsrechte können frühestens vier Jahre nach dem Tag ihrer 
Ausgabe ausgeübt werden („Wartezeit“). Nach Ablauf der Wartezeit können 
die Aktienoptionsrechte, für die das Erfolgsziel gemäß lit. e) erreicht worden 
ist, außerhalb der Ausübungssperrfristen jederzeit ausgeübt werden.

		  Ausübungssperrfristen sind jeweils die folgenden Zeiträume:

		  - 	 Der Zeitraum ab Ablauf der Frist zur Anmeldung zu einer Hauptver-
sammlung der Gesellschaft bis zum Ablauf des Tages der Hauptver-
sammlung;

		  - 	 der Zeitraum von dem Tag, an dem die Gesellschaft ein Angebot an ihre 
Aktionäre zum Bezug von neuen Aktien veröffentlicht bis zu dem Tag, 
an dem die bezugsberechtigten Aktien der Gesellschaft an der Frank-
furter Wertpapierbörse erstmals „ex Bezugsrecht“ notiert werden;

		  - 	 der Zeitraum von drei Wochen bis einen Tag nach der Bekanntgabe der 
Quartals bzw. Halbjahresergebnisse; und

		  - 	 der Zeitraum der letzten zwei Wochen vor Ablauf eines Geschäftsjahres 
bis einen Tag nach Bekanntgabe der Ergebnisse des abgelaufenen Ge-
schäftsjahres.

Die vorstehend genannten Ausübungssperrfristen verstehen sich jeweils 
einschließlich der bezeichneten Anfangs- und Endzeitpunkte. Im Übrigen 
sind die Einschränkungen zu beachten, die sich aus den allgemeinen 
Rechtsvorschriften, insbesondere dem Insiderhandelsverbot (§ 14 WpHG) 
ergeben. Sofern der Vorstand der Gesellschaft betroffen ist, kann der Auf-
sichtsrat, und sofern die übrigen Teilnehmer betroffen sind, der Vorstand 
der Gesellschaft in begründeten Ausnahmefällen weitere Ausübungssperr-
fristen festlegen, deren Beginn den Bezugsberechtigten jeweils rechtzeitig 
vorher mitgeteilt wird.

Die Ausübung der Aktienoptionsrechte ist – unter Beachtung der Wartezeit, 
der Ausübungssperrfristen und der Erreichung des jeweiligen Erfolgsziels – 
innerhalb der Höchstlaufzeit möglich, soweit die Aktienoptionsrechte nicht 
bereits vorher verfallen sind. 

Die Aktienoptionsrechte können nur ausgeübt werden, wenn in der ent-
sprechenden Bezugserklärung ein Wertpapierdepot benannt wird, auf das 
die bezogenen Aktien der Gesellschaft zulässigerweise und ordnungsge-
mäß geliefert und gebucht werden können.

	 e) 	 Erfolgsziel

		  Aktienoptionsrechte  können ausgeübt werden, wenn der Wert des von der 
Gesellschaft und ihren Tochtergesellschaften gehaltenen Immobilienport-
folios („WCM Immobilienportfolio“) bis zum Ablauf der Wartezeit gemäß lit. 
d) mindestens EUR 750.000.000,00 beträgt. Maßgeblich für die vorgenannte 
Erfolgszielerreichung ist der in den zuletzt erstellten Marktwertgutachten 
ausgewiesene Wert des WCM Immobilienportfolios vor Ablauf der Wartezeit 
gemäß lit. d).

	 f )	  Ausübungspreis und Cap

		  Die Ausgabe der Aktienoptionsrechte erfolgt für den Bezugsberechtigten 
unentgeltlich. Jedes ausgegebene Aktienoptionsrecht berechtigt zum Be-
zug einer Aktie der Gesellschaft zum Ausübungspreis.
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		  Bei Ausübung der Aktienoptionsrechte ist für jede zu beziehende Aktie der 
Ausübungspreis zu zahlen. Der Ausübungspreis für Aktienoptionsrechte 
entspricht 80 % des durchschnittlichen Schlussauktionspreises (arithme-
tisches Mittel) der Aktien der Gesellschaft im elektronischen Handelssystem 
XETRA der Deutschen Börse AG in Frankfurt am Main (oder einem vergleich-
baren Nachfolgesystem) an den letzten fünf Börsenhandelstagen vor dem 
Tag der Ausgabe des jeweiligen Aktienoptionsrechts je zu beziehender  
Aktie (jeweils der „Ausübungspreis“). Der Mindestausübungspreis ist jedoch 
in jedem Fall der geringste Ausgabebetrag im Sinne von § 9 Absatz 1 AktG.

		  Für den Fall außerordentlicher, nicht vorhergesehener Entwicklungen kann 
der Aufsichtsrat die den Mitgliedern des Vorstands gewährten Aktienopti-
onen dem Inhalt oder dem Umfang nach ganz oder teilweise begrenzen.

	 g) 	 Verwässerungsschutz

		  Führt die Gesellschaft innerhalb der Laufzeit der Aktienoptionsrechte Ka-
pital- und Strukturmaßnahmen durch, ist der Vorstand der Gesellschaft 
oder, soweit Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft betroffen sind, der 
Aufsichtsrat ermächtigt, die Berechtigten wirtschaftlich gleichzustellen. 
Dies gilt insbesondere, sofern die Gesellschaft unter Einräumung eines 
unmittelbaren oder mittelbaren Bezugsrechts an die Aktionäre das Grund-
kapital durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen erhöht oder Teil-
schuldverschreibungen mit Options- oder Wandelrechten bzw. Options-/
Wandlungspflichten begibt. Die Gleichstellung kann durch Anpassung des 
Bezugsverhältnisses erfolgen. Ein Anspruch der Berechtigten auf wirtschaft-
liche Gleichstellung besteht jedoch nicht. Im Falle der Ausgabe von Aktien, 
Wandelschuldverschreibungen oder Optionsrechten im Rahmen von akti-
enbasierten Vergütungsprogrammen einschließlich dieses Aktienoptions-
programms II 2015 wird kein Ausgleich gewährt.

		  Im Falle einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln durch Ausgabe 
neuer Aktien erhöht sich die Anzahl der Aktien, die je Aktienoptionsrecht 
bezogen werden können, im gleichen Verhältnis wie das Grundkapital. Er-
folgt die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln ohne Ausgabe neuer 
Aktien (§ 207 Abs. 2 Satz 2 AktG), bleiben das Bezugsverhältnis und der Aus-
übungspreis unverändert.

		  Im Falle einer Kapitalherabsetzung im Wege der Zusammenlegung oder 
Einziehung von Aktien vermindert sich die Anzahl von Aktien, die je Aktien-
optionsrecht bezogen werden können, in dem Verhältnis, das dem Verhält-
nis des Herabsetzungsbetrages des Grundkapitals zum Grundkapital der 
Gesellschaft vor der Kapitalherabsetzung entspricht. Der Ausübungspreis je 
Aktie wird bei einer nominellen Kapitalherabsetzung im Wege der Zusam-
menlegung von Aktien entsprechend dem Verhältnis der Kapitalherabset-
zung erhöht. Wird das Kapital gegen Rückzahlung von Einlagen herabge-
setzt oder erworbene eigene Aktien eingezogen, findet keine Anpassung 
des Ausübungspreises und des Bezugsverhältnisses statt.

		  Im Falle eines Aktiensplits ohne Änderung des Grundkapitals erhöht sich 
die Anzahl der Aktien, die je Aktienoptionsrecht bezogen werden können, 
in dem Verhältnis, in dem eine alte Aktie gegen neue Aktien eingetauscht 
wird. Entsprechend verringert sich die Anzahl der Aktien, die je Aktienop-
tionsrecht bezogen werden können im Falle der Zusammenlegung von Ak-
tien. Der Ausübungspreis wird in dem Verhältnis erhöht, in dem alte Aktien 
gegen neue Aktien eingetauscht werden.

		  Bruchteile von Aktien werden nicht geliefert und nicht ausgeglichen. Bei Er-
klärung der Ausübung mehrerer Aktienoptionsrechte durch einen Berech-
tigten werden jedoch Bruchteile von Aktien zusammengelegt.

	 h) 	 Nichtübertragbarkeit und Verfall

Die Aktienoptionsrechte werden als nicht übertragbare Bezugsrechte ge-
währt. Die Aktienoptionsrechte sind mit Ausnahme des Erbfalls weder über-
tragbar noch veräußerbar, verpfändbar oder anderweitig belastbar.

Die Aktienoptionsrechte verfallen grundsätzlich entschädigungslos, wenn 
das Beschäftigungsverhältnis zwischen dem Optionsinhaber und der Ge-
sellschaft gekündigt wird oder endet. Dies gilt nicht, soweit die Aktienop-
tionsrechte nach folgender Maßgabe unverfallbar geworden sind: Die an 
einen Bezugsberechtigten ausgegebenen Aktienoptionen werden nach 
Ablauf ihrer jeweiligen Wartezeit unverfallbar. Die Unverfallbarkeit sämt-
licher an einen Bezugsberechtigten ausgegebenen Aktienoptionsrechte 
tritt auch dann ein, wenn ein Dritter nach Optionsausgabe unmittelbar oder 
mittelbar die Kontrolle über die Gesellschaft erlangt; die Feststellung der 
Kontrollerlangung richtet sich nach den §§ 29, 30 WpÜG. In den vorstehen-
den Fällen können die Aktienoptionsrechte innerhalb der Höchstlaufzeit 
auch dann ausgeübt werden, wenn das Beschäftigungsverhältnis mit dem 
Optionsinhaber gekündigt oder beendet wurde. In diesem Fall sind sämt-
liche Aktienoptionsrechte am nächstmöglichen Tag nach Beendigung des 
Beschäftigungsverhältnisses auszuüben.

Für die Fälle, dass das Beschäftigungsverhältnis durch Todesfall, vermin-
derte Erwerbsfähigkeit, Pensionierung, Kündigung oder anderweitig nicht 
kündigungsbedingt endet oder für den Fall, dass der Optionsinhaber nach 
Kündigung seines alten Beschäftigungsverhältnisses ein neues Beschäfti-
gungsverhältnis eingeht, können in den Aktienoptionsbedingungen Son-
derregelungen für den Verfall der Aktienoptionsrechte vorgesehen werden.

In jedem Fall verfallen sämtliche nicht ausgeübten Aktienoptionsrechte  
entschädigungslos spätestens nach Ablauf der Höchstlaufzeit von sechs 
Jahren nach ihrer Ausgabe.

	 i) 	 Regelung der Einzelheiten

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weite-
ren Bedingungen des Aktienoptionsprogramms einschließlich der Aktien-
optionsbedingungen für die berechtigten Personengruppen festzulegen; 
abweichend hiervon entscheidet für die Mitglieder des Vorstands der Ge-
sellschaft der Aufsichtsrat der Gesellschaft. Zu den wichtigsten Einzelheiten 
gehören insbesondere der Umfang der zu gewährenden Aktienoptions-
rechte, weitere Einzelheiten über die Anpassung des Ausübungspreises 
und/oder des Bezugsverhältnisses bei Kapital- und Strukturmaßnahmen 
zum Zwecke des Verwässerungsschutzes, Bestimmungen über die Auftei-
lung der Aktienoptionsrechte innerhalb der berechtigten Personengruppe, 
den Ausgabetag innerhalb der vorgesehenen Zeiträume, die Zuteilung  
bzw. das Verfahren für die Zuteilung an die einzelnen berechtigten Per-
sonen, das Verfahren zur Ausübung der Aktienoptionsrechte sowie weitere 
Verfahrensregelungen, insbesondere die technische Abwicklung der Aus-
gabe der entsprechenden Aktien der Gesellschaft bzw. Leistung der Bar- 
zahlung nach Optionsausübung.

2. 	 Schaffung eines neuen bedingten Kapitals

Das Grundkapital wird um bis zu EUR 4.500.000,00  durch Ausgabe von bis 
zu 4.500.000  neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht 
(Bedingtes Kapital III 2015). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 
durchgeführt, wie die Inhaber von Aktienoptionsrechten, die aufgrund des Er-
mächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 12. Oktober 2015 gemäß 
vorstehender Ziffer 1 ausgegeben werden, von ihrem Bezugsrecht auf Aktien 
der Gesellschaft Gebrauch machen.
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Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an am Gewinn teil, 
für das zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien noch kein Beschluss der 
Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden 
ist.

Der Vorstand der Gesellschaft wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhö-
hung festzulegen, es sei denn, es sollen Aktienoptionsrechte und Aktien an 
Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft ausgegeben werden; in diesem Fall 
legt der Aufsichtsrat die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten 
Kapitalerhöhung fest.
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem 
Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Bedingten Kapital III 2015 zu ändern.

3. 	 Satzungsänderung

	 Die Satzung der Gesellschaft wird in § 4 um einen neuen Absatz 10 wie folgt  
	 ergänzt:

	 „(10)	Das Grundkapital ist um bis zu EUR 4.500.000,00 durch Ausgabe von bis 
zu 4.500.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt er-
höht (Bedingtes Kapital III 2015). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur 
insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Aktienoptionsrechten, die 
aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 
12.  Oktober 2015 im Rahmen des Aktienoptionsprogramms II 2015 von 
der Gesellschaft ausgegeben werden, von ihrem Bezugsrecht auf Aktien 
der Gesellschaft Gebrauch machen. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn 
des Geschäftsjahres an am Gewinn teil, für das zum Zeitpunkt der Ausga-
be der neuen Aktien noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die 
Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist. Der Vorstand der Ge-
sellschaft ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzule-
gen, es sei denn, es sollen Aktienoptionsrechte und Aktien an Mitglieder 
des Vorstands der Gesellschaft ausgegeben werden; in diesem Fall legt der 
Aufsichtsrat die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Ka-
pitalerhöhung fest.“

4. 	 Ermächtigung zur Satzungsanpassung

	 Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem 
Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Bedingten Kapital III 2015 anzupassen.

Unterlagen zur Hauptversammlung

Die folgenden Unterlagen liegen während der Hauptversammlung zur Einsicht der 
Aktionäre aus und sind vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung an 
im Internet unter  http://www.wcm.de/de/aoHV2015.html zugänglich:

Zu Tagesordnungspunkt 1:

·	 weitere Informationen zu der vorgeschlagenen Kandidatin;

Zu Tagesordnungspunkt 3:

·	 der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der WCM Beteili-
gungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft und der River Düsseldorf Immobili-
en GmbH vom 16. März 2015 nebst Nachtragsvereinbarung vom 29. Mai 2015; 

·	 die Jahresabschlüsse und Lageberichte der WCM Beteiligungs- und Grundbe-
sitz-Aktiengesellschaft sowie der River Düsseldorf Immobilien GmbH für die 
letzten drei Geschäftsjahre, sofern vorhanden; 

·	 der Prüfungsbericht des gemeinsamen Vertragsprüfers gemäß §  293e AktG 
zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der WCM Beteili-
gungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft und der River Düsseldorf Immobili-
en GmbH (nebst Nachtragsvereinbarung);

·	 der gemeinsame Bericht des Vorstands der WCM Beteiligungs- und Grundbe-
sitz-Aktiengesellschaft und der Geschäftsführung der River Düsseldorf Immobi-
lien GmbH (nebst Nachtrag und Erläuterung);

Zu Tagesordnungspunkt 4:

·	 der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der WCM Beteili-
gungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft und der River Frankfurt Immobilien 
GmbH vom 16. März 2015;

·	 die Jahresabschlüsse und Lageberichte der WCM Beteiligungs- und Grund-
besitz-Aktiengesellschaft sowie der River Frankfurt Immobilien GmbH für die  
letzten drei Geschäftsjahre, sofern vorhanden; 

·	 der Prüfungsbericht des gemeinsamen Vertragsprüfers gemäß §  293e AktG  
zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der WCM  
Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft und der River Frankfurt  
Immobilien GmbH;

·	 der gemeinsame Bericht des Vorstands der WCM Beteiligungs- und Grund-  
besitz-Aktiengesellschaft und der Geschäftsführung der River Frankfurt Immo-
bilien GmbH;

Zu Tagesordnungspunkt 5:

·	 der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der WCM Betei-
ligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft und der WCM Beteiligungsgesell-
schaft mbH vom 17. August 2015;

·	 die Jahresabschlüsse und Lageberichte der WCM Beteiligungs- und Grundbe-
sitz-Aktiengesellschaft sowie der WCM Beteiligungsgesellschaft mbH für die 
letzten drei Geschäftsjahre, sofern vorhanden; 

·	 der gemeinsame Bericht des Vorstands der WCM Beteiligungs- und Grundbe-
sitz-Aktiengesellschaft und der Geschäftsführung der River Frankfurt Immo- 
bilien GmbH;

Zu Tagesordnungspunkt 6:

·	 Der Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 
AktG zu Tagesordnungspunkt 6 (Beschlussfassung über die Schaffung eines ge-
nehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und 
entsprechende Satzungsänderung);

Zu Tagesordnungspunkt 7:

·	 der Bericht des Vorstands gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2  
AktG zu Tagesordnungspunkt 7 (Beschlussfassung über die Schaffung einer 
Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschrei-
bungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen – bzw. Kom-
binationen dieser Instrumente – mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Be-
zugsrechts und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals II 2015 und die 
entsprechende Satzungsänderung).
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Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind 
nach § 14 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft 
anmelden und ihren Aktienbesitz nachweisen. Zum Nachweis ist eine in Textform 
in deutscher oder englischer Sprache erstellte Bescheinigung des depotführenden 
Instituts über den Aktienbesitz ausreichend.

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der 
Hauptversammlung, also auf den 21. September 2015, 0:00 Uhr (MESZ) („Nach-
weiszeitpunkt“), beziehen. Die Anmeldung zur Hauptversammlung und der Nach-
weis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des  
5. Oktober 2015, 24:00 Uhr (MESZ), unter der nachfolgend genannten Adresse, Tele-
fax-Nummer oder E-Mail- Adresse zugehen:

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft  
c/o Better Orange IR & HV AG 
Haidelweg 48 
81241 München 
Telefax: +49 (89) 889 690 633 
E-Mail: wcm@better-orange.de

Der Nachweis des Anteilsbesitzes bedarf der Textform (§ 126 b BGB) und muss in 
deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung oder die 
Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den besonderen Nachweis des 
Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme oder der Umfang des 
Stimmrechts bemisst sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz zum Nach-
weiszeitpunkt. Mit dem Nachweiszeitpunkt geht keine Sperre für die Veräußerbar-
keit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräu-
ßerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweiszeitpunkt ist für die Teilnahme und 
den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum 
Nachweiszeitpunkt maßgeblich; d. h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nach-
weiszeitpunkt haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und 
auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe und Zuerwerbe 
von Aktien nach dem Nachweiszeitpunkt. Personen, die zum Nachweiszeitpunkt 
noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- 
und stimmberechtigt. 

Nach Eingang des Nachweises des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den 
Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzei-
tigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig 
für die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge 
zu tragen.

Stimmrechtsvertretung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, 
können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinsti-
tut, eine Aktionärsvereinigung oder einen sonstigen Dritten, ausüben lassen. Zu-
sätzlich bieten wir unseren Aktionären die Stimmrechtsvertretung durch von der 
Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter an. Auch im Fall 
der Stimmrechtsvertretung sind die oben dargestellten Voraussetzungen für die 
Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts zu be-
achten.

Die Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 
Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126 b BGB).

Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen und ande-
ren ihnen nach § 135 Absatz 8 AktG oder § 135 Absatz 10 i.V.m. § 125 Absatz 5 AktG 
gleichgestellten Institutionen oder Personen gelten § 135 AktG, wonach insbeson-
dere die Vollmacht vom Bevollmächtigten nachprüfbar festzuhalten ist sowie ihre 
Erklärung vollständig sein muss und nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene 
Erklärungen enthalten darf sowie etwaige vom jeweiligen Bevollmächtigten für 
seine Bevollmächtigung vorgesehene Regelungen, die mit diesem geklärt werden 
sollten.

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder 
mehrere von diesen zurückweisen.

Wird die Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erteilt, ist ein zu-
sätzlicher Nachweis der Bevollmächtigung nicht erforderlich. Wird hingegen die 
Vollmacht durch Erklärung gegenüber dem Bevollmächtigten erteilt, kann die Ge-
sellschaft einen Nachweis der Bevollmächtigung verlangen, soweit sich nicht aus  
§ 135 AktG, also insbesondere bei Bevollmächtigung eines Kreditinstituts oder einer 
Aktionärsvereinigung, etwas anderes ergibt.

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann am Tag der Hauptversammlung durch 
den Bevollmächtigten am Versammlungsort erbracht werden. Ferner kann der 
Nachweis der Bevollmächtigung auch an folgende Adresse, Telefax-Nummer oder 
E-Mail-Adresse (z. B. als eingescannte PDF-Datei) übermittelt werden:

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft 
c/o Better Orange IR & HV AG 
Haidelweg 48 
81241 München 
Telefax: +49 (89) 889 690 633 
E-Mail: wcm@better-orange.de

Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann,  
befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte und steht auch unter  
http://www.wcm.de/de/aoHV2015.html zum Download zur Verfügung.

Aktionäre können sich auch durch die von der Gesellschaft benannten weisungsge-
bundenen Stimmrechtsvertreter (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) vertreten 
lassen. Ein Formular, das zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimm-
rechtsvertreter der Gesellschaft verwendet werden kann, erhalten die Aktionäre 
zusammen mit der Eintrittskarte; es steht auch unter http://www.wcm.de/de/
aoHV2015.html zum Download zur Verfügung. Die Vollmacht an die Stimmrechtsver- 
treter der Gesellschaft mit den Weisungen soll spätestens am 11. Oktober 2015,  
12:00 Uhr (MESZ), bei der oben genannten Adresse, Telefax-Nummer oder 
E-Mail-Adresse (z. B. als eingescannte PDF-Datei) eingegangen sein. Die Vollmacht 
und ihr Widerruf bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Ein zusätzlicher Nachweis der 
Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ist nicht erforderlich. 

Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der 
Hauptversammlung erschienenen Aktionären, Aktionärsvertretern bzw. deren Be-
vollmächtigten an, die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch während der 
Hauptversammlung mit der weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts  
zu bevollmächtigen.

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, wei-
sungsgemäß abzustimmen. Sie können die Stimmrechte nicht nach eigenem 
Ermessen ausüben. Ohne Weisungen werden die Stimmrechtsvertreter nicht an 
der Abstimmung teilnehmen. Ferner nehmen die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen 
Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Frage- und Rederechts oder  
zur Stellung von Anträgen entgegen.



38 39 

Die Gesellschaft braucht einen Gegenantrag und dessen Begründung bezie-
hungsweise einen Wahlvorschlag nicht zugänglich zu machen, wenn einer der 
Ausschlusstatbestände nach § 126 Absatz 2 AktG vorliegt, etwa weil der Wahlvor-
schlag oder Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der 
Hauptversammlung führen würde oder die Begründung in wesentlichen Punkten 
offensichtlich falsche oder irreführende Angaben enthält. Ein Wahlvorschlag muss 
darüber hinaus auch dann nicht zugänglich gemacht werden, wenn der Vorschlag 
den Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen Person 
sowie im Fall einer Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern deren Mitgliedschaft in an-
deren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten nicht enthält. Die Begründung eines 
Gegenantrags braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt 
mehr als 5.000 Zeichen beträgt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, auch wenn  
sie der Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptver-
sammlung nur dann Beachtung finden, wenn sie dort mündlich gestellt bezie-
hungsweise unterbreitet werden. Das Recht eines jeden Aktionärs, während der 
Hauptversammlung Gegenanträge zu den verschiedenen Punkten der Tagesord-
nung oder Wahlvorschläge auch ohne vorherige Übermittlung an die Gesellschaft 
zu stellen, bleibt unberührt. 

Auskunftsrecht (§ 131 Absatz 1 und § 293g Absatz 3 AktG)

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft 
über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit die Auskunft zur sach- 
gemäßen Beurteilung eines Gegenstandes der Tagesordnung erforderlich ist und 
kein Auskunftsverweigerungsrecht besteht. Die Auskunftspflicht des Vorstands 
erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Ge-
sellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. Außerdem ist zu Tagesordnungs-
punkten 3, 4 und 5 gemäß § 293g Absatz 3 AktG jedem Aktionär auf Verlangen in 
der Hauptversammlung Auskunft auch über alle für den Abschluss des jeweiligen 
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags wesentlichen Angelegenheiten 
der anderen Vertragspartei zu geben.

Weitergehende Erläuterungen

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Absatz 2, 
§ 126 Absatz 1, § 127, § 131 Absatz 1 AktG befinden sich auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter  http://www.wcm.de/de/aoHV2015.html.

Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft

Den Aktionären werden die Informationen gemäß § 124 a AktG auf der Internet-
seite der Gesellschaft unter http://www.wcm.de/de/aoHV2015.html zugänglich 
gemacht. Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter 
derselben Internetadresse bekannt gegeben.

Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Ein- 
berufung der Hauptversammlung 

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung der 
Hauptversammlung EUR 109.793.244,00. Es ist eingeteilt in 109.793.244 auf den 
Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 
je EUR 1,00, von denen 109.793.244 teilnahme- und stimmberechtigt sind. Die  
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Haupt-
versammlung beträgt somit 109.793.244.

Frankfurt am Main, im August 2015

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft
Der Vorstand

Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Absatz 2, § 126 Absatz 1,  
§ 127, § 131 Absatz 1 AktG 

Tagesordnungsergänzungsverlangen (§ 122 Absatz 2 AktG)

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals (das 
sind EUR 5.489.662,20) oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 (dies ent-
spricht 500.000 Aktien) erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die 
Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand 
muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Die Antragsteller ha-
ben ferner nachzuweisen, dass sie seit mindestens der dreimonatigen Vorbesitzzeit 
gemäß § 122 Abs. 2 Satz 1 AktG i.V.m. §§ 122 Abs. 1 Satz 3 und 142 Abs. 2 Satz 2 AktG 
Inhaber der Aktien sind und sie die Aktien bis zur Entscheidung über den Antrag im 
Sinne der vorstehend genannten Bestimmungen halten.

Das Tagesordnungsergänzungsverlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesell-
schaft zu richten. Es muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptver-
sammlung, also bis spätestens zum 11. September 2015, 24:00 Uhr (MESZ) schriftlich 
zugehen.

Bitte übermitteln Sie etwaige Tagesordnungsergänzungsverlangen an folgende 
Adresse:

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft 
Vorstand 
c/o Better Orange IR & HV AG  
Haidelweg 48 
81241 München 
Deutschland

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht 
bereits mit der Einberufung bekanntgemacht wurden – unverzüglich nach Zugang 
des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Ver-
öffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die 
Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem 
unter der Internetadresse http://www.wcm.de/de/aoHV2015.html zugänglich ge-
macht und den Aktionären nach Maßgabe von § 125 AktG mitgeteilt.

Gegenanträge und Wahlvorschläge (§§ 126 Absatz 1 und 127 AktG)

Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschlä-
ge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung 
sowie Wahlvorschläge zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds übersenden. Gegenan-
träge müssen mit einer Begründung versehen sein. Wahlvorschläge müssen nicht 
begründet werden. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären sind aus-
schließlich an die nachstehende Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse zu 
richten. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht 
berücksichtigt.

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft  
c/o Better Orange IR & HV AG 
Haidelweg 48 
81241 München 
Telefax: +49 (89) 889 690 633 
E-Mail: wcm@better-orange.de

Den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Gegenanträge und Wahlvorschlä-
ge, die bis zum 27. September 2015, 24:00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft einge-
hen, werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.wcm.de/de/
aoHV2015.html zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung 
werden ebenfalls unter der genannten Internetseite veröffentlicht.
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